
Neues zur Biographie des letzten süddeutschen Welfen: 

Das Exil Welfs VI. zwischen 1167 und 1171

© Dr. Werner Robl, Berching, September 2015



Lange Zeit folgten wir beim Lebensabschnitt Herzog Welfs VI., der sich seiner Jerusalemfahrt des Jah-
res 1167 anschloss, die er gemeinsam mit Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach und Burggraf Heinrich III.
von Regensburg unternommen hatte, den Biographen des Herzogs1 und erfuhren seine sich anschlie-
ßenden Konversion vom kühnen undstrengen Recken zum friedfertigen, frommen und freigebigen Mann
sozusagen als ein kontinuierliches Phänomen der Wesensentwicklung, ohne weitere Ortsveränderung. 

Heute  wissen  wir:  Es  gibt  hier  eine  ganz  entscheidende,  mehrjährige  Zäsur,  die  diese  Konversion
weitaus besser erklärt. Unsere frühere Einschätzung muss also korrigiert werden. Sie geschah von vorn-
herein nicht ohne ein gewisses Unbehagen. Denn es ist vielfach belegt, dass Welfs kaiserlicher Neffe,
Friedrich I. Barbarossa, gerade zur Zeit des Schismas die Verweigerung der Heerfolge oder ein anderwei-
tiges Aufbegehren gegen seine Politik äußerst hart und in der Regel ohne Rücksicht auf Stand, Ehre oder
familiäre Bindungen ahndete. 

Nichts anderes aber stellte Welfs Wallfahrt nach Jerusalem dar! 

Hierzu nur einige Beispiele:

• Erzbischof Konrad von Wittelsbach musste 1165 nach der Verweigerung des Würzburger Eides,
mit dem Friedrich Barbarossa die deutschen Fürsten auf die Feindschaft gegenüber Papst Alex-
ander III. einzuschwören versuchte, für mehrere Jahre ins benachbarte Frankreich fliehen, ob-
wohl sein Bruder, Pfalzgraf Otto der Ältere, als engster Vertrauter des Kaisers beste Beziehungen
zum Stauferhof unterhielt. Der Rotbart zog damals rigoros das Amt Konrads ein und vergab es
neu. Erst im Jahr 1177, als der Kaiser endlich selbst eingelenkt und seinen Widerstand gegen
Papst Alexander III. aufgegeben hatte, wurde Konrad rehabititiert und mit dem Erzbistum Salz-
burg abgefunden.2

• Nachdem der Sachsen- und Bayernherzog  Heinrich der  Löwe 1176 in  Chiavenna dem Kaiser
höchstpersönlich  den  Heergang  für  einen  neuen  Krieg  gegen  den  Lombardenbund  ausge-
schlagen hatte (so dass dieser  am Ende klein beigeben und Papst Alexander III.  anerkennen
musste), wurde er 1179 nach Beilegung des Schismas vom Kaiser gestürzt und anschließend mit
Bann und Acht belegt. Nach heftigen Kämpfen und einem Reichstag in Erfurt im November 1181
musste Heinrich der Löwe auf Befehl des Kaisers das Reichsgebiet verlassen und anschließend
für einige Jahre nach Südengland ins Exil gehen. In dieser Zeit unternahm er von England aus
eine Bußwallfahrt nach Santiago di Compostella.3 Wir werden darauf zurückkommen.

• Besonders hart ging Barbarossa unmittelbar vor dem Italienfeldzug 1167 vor: Beim Grafen War-
ner,  der  die  Burgen Campi und Tornano in  der  Tuscana -  wohlgemerkt  unter  der  Herrschaft
Welfs! - innehatte, genügte allein der Umstand, dass dieser einem kaiserlichen Boten einen Brief
abnehmen und diesen ohrfeigen ließ, dem Grafen den ganzen Besitz zu entziehen und ihn mit
Bann und Acht zu belegen. Zur selben Zeit zog Barbarossa auch weitere oberitalienische Graf-
schaften ein und vergab sie neu.4 

Sollte Herzog Welf VI. nach seinen geheimen Umsturzplänen gegen den Kaiser 1165/66,5 nach der

1 Vgl. F. W. Behrens: Herzog Welf VI., letzter welfischer Stammherr in Süddeutschland, und seine Zeitgenossen, Braunschweig
1829, S.247. S. Adler: Herzog Welf VI. und sein Sohn, Hannover 1881, S. 77f. Ähnlich jüngst suggeriert (wenn auch nicht expressis
verbis behauptet) von K. Baaken: Herzog Welf VI. und seine Zeit, in: Welf VI., Wissenschaftliches Kolloquium zum 800. Todesjahr
Welfs VI. im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee, Sigmatingen 1995, S. 23. Und: K. Feldmann: Herzog Welf VI. und sein Sohn -
Das Ende des süddeutschen Welfenhauses, Dissertation Tübingen, 1971, S. 73. 
2 Vgl.  RI  IV,2,2  n.  1475,  mit  zahlreichen  weiteren  Quellen,  in:  Regesta  Imperii  Online,  URI:  http://www.regesta-
imperii.de/id/1165-05-24_1_0_4_2_2_917_1475 (Abgerufen am 03.09.2015).
3 Vgl.  RI  IV,2,4  n.  2633,  mit  zahlreichen  weiteren  Quellen,  in:  Regesta  Imperii  Online,  URI:  http://www.regesta-
imperii.de/id/1181-11-30_2_0_4_2_4_54_2633 (Abgerufen am 03.09.2015).
4 Vgl. MGH DD F. I., Urkunden Nr. 521, 526, 530 und 531, S. 461f., 467f., 472f., 473ff.
5 Sie hat der Engländer Herbert von Bosham belegt. Vgl. seinen Bericht in: Rer. Brit. Medii aevi script. Bd. 67, 5: Materials for the
History of Thomas Becket Nr. 156, S. 285ff.
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Friedensdemonstration  in  Jerusalem  und  der  öffentlichen  Verwünschung  der  Kaiserpolitik  beim
Aufeinandertreffen in Rom 1167 tatsächlich ungeschoren davon gekommen sein?

Für Welf sollte doch dasselbe gegolten haben wie für seinen Pilgerfreund, Burggraf Heinrich III. von
Regensburg. Dieser hatte nach der Wallfahrt für unbestimmte Zeit ins Ausland gehen und hinterher in
Niederbayern als Eremit untertauchen müssen. In der öffentlichen Politik erschien er nie mehr!6

Darüber, was nach dem September 1167 mit Herzog Welf VI. wirklich geschah, öffnete uns erst der so -
genannte „Libellus de fundatione ecclesie Consecrati Petri“, dt. „Das Büchlein über die Gründung der Kir-
che Weih St. Peter“, die Augen. Diese Legenden-Sammlung wurde zwischen 1250 und 1261 von einem
iroschottischen Mönch in  Regensburg  aus  mehreren Einzelstücken kompiliert.  Die  Originalvorlage ist
heute verloren, desgleichen der Archetypus der ersten Kopie; erhalten haben sich allerdings mehrere Ab-
schriften des letzteren, deren früheste heute als MS Harley 3973 in der British Library von London liegt
und aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammt. Der gesamte lateinische Text liegt inzwischen in der
kritischen Edition von P. A. Breatnach vor; dieser sind weitere Einzelheiten der Werkgeschichte zu ent-
nehmen.7

Eigenartigerweise ist den ersten Abschnitten des Libellus, der sich schwerpunktmäßig mit der legen-
dären Geschichte der iroschottischen Mönchskultur und den Regensburger Schotten-Niederlassungen
Weih St. Peter und St. Jakob befasst, am Ende ein Abschnitt 6 angefügt, der sich den Entstehungsumstän -
den des Schottenklosters St. Nikolaus in Memmingen widmet. Schon die Zusammenstellung dieser Klos-
tergeschichten erweckte unsere Aufmerksamkeit: Erstere Schotten-Kloster waren von den Pabonen be-
sonders gefördert worden,8 letzteres anerkanntermaßen eine Gründung Herzog Welfs VI.

 Der besagte Abschnitt 6 besteht seinerseits aus mehreren ineinander verwobenen Versatzstücken:

• So wird zunächst über viele Seiten in einer Art von moralisierender Parabel von einer harten
Bußleistung Herzog Welf VI. auf Befehl des Papstes in Rom berichtet. Es handelt sich um eine 7-
jährige Verbannung aus der Heimat, die er unter zahlreichen Kasteiungen in Form einer „peregri-
natio in partibus transmarinis“, einer Pilgerschaft nach Übersee, zu absolvieren hat. Anlass der
Kirchenstrafe ist die vorangegangene Tötung eines namentlich nicht genannten Augsburger Bi-
schofs durch den Herzog, wobei offen bleibt, ob es sich um eine Tat im Affekt (Totschlag) oder
um ein planvolles Vorgehen (Mord) gehandelt hat.

• Nach Ableistung der Buße, die sich in 2 Abschnitte von je 3 und 4 Jahren gliedert, erhält Herzog
Welf  im  Rahmen  der  endgültigen  Absolution  durch  den  Papst  die  Auflage,  zu  Ehren  der
Dreifaltigkeit, der Gottesmutter und aller Heiligen eine Kirche St. Nikolaus zu bauen. Später wird
diese Kirche in ein Kloster integriert, das vom Herzog vor den Toren  Memmingens gegründet,
aufgebaut  und  den  iroschottischen  Mönchen von  Regensburg  übergeben  wird.  Diese  treten
zunächst mit 12 Mann in Memmingen an und wählen einen gewissen Maurus zum ersten Abt.

• In diese beiden Hauptteile - Bußgeschichte und Klostergründung - sind zwei Wundergeschichten
eingeschoben,  zum  einen  das  auch  anderweitig  bekannte  Wein-Wunder  des  Schotten-Abtes
Makarius in Würzburg, zum anderen die Erweckung eines ertrunkenen Kindes von den Toten bei
der Gründung von St. Nikolaus in Memmingen.

• Hinzu kommt eine Vermählungssage: Eine Tochter Herzog Welfs namens Alhaida (Adelheid), wel-
che während der Verbannung des Vaters das Herzogtum in vorbildlicher Weise geführt und ge-
mehrt hat, heiratet mit Zustimmung König Konrads den Grafen Friedrich von Rothenburg.

6 Vgl. Kapitel: Die Wallfahrt nach Jerusalem, in unserer Arbeit W. Robl: Burggraf Heinrich III. von Regensburg und sein Erbe: Die
romanischen Schutzkirchen in Bayern, Berching 2012, URI: http://schutzkirchen.robl.de/11-verbannung.html.
7 P. A. Breatnach: Libellus de fundatione ecclesie Consectrati Petri, Münchner Beiträge zur Mediävistik- und Renaissance-For -
schung Bd. 27, München 1977.
8 Vgl.  Kapitel:  Förderung  der  iroschottischen  Klosterkultur  in  Regensburg,  in:  Robl,  Burggraf  Heinrich  III.,  URI:
http://schutzkirchen.robl.de/10-heinrich3.html 
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Soweit in knapper Form zu den Inhalten des 6. Abschnittes des  Libellus. Der gerade im Bereich der
Bußgeschichte sehr weitschweifige, zu ermüdenden Wiederholungen und ständigem Moralisieren nei-
gende lateinische Text umfasst bei P. A. Breatnach immerhin 35 Druckseiten.9 

Obwohl der mittelalterliche Autor an einer Stelle des Textes in Anspruch nimmt, historisch korrekt be-
richtet zu haben,10 strotzt der Text von inneren Widersprüchen:

• So wird z. B. die Geschichte der Buße Herzog Welfs und die nachfolgende Gründung von St. Niko-
laus in Memmingen, welche sich, wie wir noch nachweisen werden, klar auf eine Zeit nach 1167
bezieht, kurzerhand in die Zeit König Konrads III. verlegt, der bereits 1152 verstorben war. Dabei
wird Konrad auch nicht als der Widersacher Welfs inszeniert, der er in Wirklichkeit war, sondern
als eine unumstrittene, auch von Welf anerkannte Persönlichkeit – ein Herrschertypus, der viel
besser zu Konrads Nachfolger im Amt, Kaiser Friedrich Barbarossa, passt.

• Gleiches gilt für den Würzburger  Schotten-Abt Makarius, dem gemeinhin das Sterbejahr 1153
zugeschrieben wird,11 der in der Geschichte jedoch wesentlich später als lebend auftaucht.

• Auch Graf Friedrich von Rothenburg, der 1167 vor Rom einer Seuche im deutschen Heer erlag
(Fleckfieber oder Ruhr), wird im Libellus erst viel später mit der Tochter Herzog Welfs vermählt.

• Unter Missachtung des Schismas von 1159 bis 1177 wird an diversen Stellen des Textes ein und
derselbe Papst in unumstrittener Position präsentiert - quasi als Idealtypus, dem bei der Verhän-
gung der Kirchenstrafe gegen Welf und dessen nachfolgender Begnadigung unumschränkte Au-
torität und vor allem der Primat gegenüber dem König zukommt. Unter historischen Aspekten
wäre hier jedoch für den Zeitraum der Legende von mindestens 2, eher sogar 3 oder mehr Päps-
ten auszugehen (je nach zeitlicher Länge), vor allem von den durchaus nicht unumstrittenen Ge-
genpäpsten Paschalis III. (1164-1168) und  Calixtus III. (1168-1178), unter deren Obödienz der
ermordete Augsburger Bischof stand. Allenfalls zu Ende der Geschichte, für die Zeit nach 1178,
ginge ein Papst Alexander als Textfigur durch. Diese Pluralität gibt der Libellus jedoch in keiner
Weise  wider,  es  ist  immer  nur  von  einem  Papst  die  Rede.  Wenigstens  hat  in  einigen
Manuskripten des Libellus  eine spätere Hand den Papstnamen  Bonifacius eingefügt.  Dies  ist
wiederum nicht historisch korrekt, denn der letzte Papst dieses Namens war bereits 985 n. Chr.
verstorben, aber insofern originell, als jener Bonifaz VII. ebenfalls ein Gegenpapst gewesen war.

Angesichts dieser eklatanten Anachronismen und Verzerrungen der historischen Realität, angesichts
der eigenartigen Mischung von moralischem Lehrstück, propagandistischer Wundermär und blumiger
Gründungslegende haben sich die Fachleute, die sich bisher mit Herzog Welf VI. oder dem Libellus inten-
siver beschäftigten, nahezu unisono gegen die Historizität des Textes ausgesprochen - die geschilderte
Gründungsepisode des Schottenklosters Memmingen ausgenommen. Speziell die Bußgeschichte Herzog
Welfs VI. wurde bisher in breiter Übereinstimmung als unhistorisch verworfen.12

9 Breatnach, Libellus, S. 275 bis 310.
10 „Hiis prelibatis… aliqantisper quasi hystorice lucidius exaratis …“ Vgl. Breatnach, Libellus, S. 285. 
11 Vgl. S. Weber: Iren auf dem Kontinent …, Heidelberg 2010, S. 547.
12 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 2 und 68. Breatnach spricht durchaus korrekt vom propagandistischen Ausbau der geschichtlichen
Daten und vom stark moralisierenden Ton. H. Flachenecker spricht der Bußgeschichte jeglichen historischen Wert ab: „Die Grün -
dung wird in eine historisch unhaltbare Bußgeschichte Welfs eingebaut …“ Vgl. H. Flachenecker: Das mittelalterliche Schotten-
kloster zu Memmingen, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, Bd. 109, 1998,
S. 185 bis 209, hier S. 188. K. Feldmann erkennt mit S. Adler einen historischen Kern der Gründungsgeschichte von St. Nikolaus
in Memmingen an, nicht jedoch die Bußgeschichte mit Verbannung, nicht den Bischofsmord. Vgl. Feldmann, Herzog Welf, An-
merkungen zu IV, Nr. 170. S. Adler bezeichnete allein die Gründung des Memminger Schottenklosters und seine Unterstellung
unter St. Jakob in Regensburg als den „geschichtlichen Kern der fabelreichen Legende“. Vgl. Adler, Herzog Welf, S. 78, Fußnoten
Cap. IV, Nr. 7. F. W. Behrens wusste um die Ermordung des Augsburger Bischofs, verlegte diese nach Rom und sprach von einer
haltlosen Unterstellung gegenüber Welf. Vgl. Behrens, Herzog Welf, S. 247. Dieser Ansicht schloss sich jüngst S. Weber an: „Der
Stoff der Bußgeschichte Welfs ist legendär und größtenteils historisch nicht haltbar, vor allem hinsichtlich der angeblichen Er -
mordung eines Augsburger Bischofs.“ Vgl. Weber, Iren, S. 647, Fußnote 1063.
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Diesem abschlägigen Urteil  wollten wir  uns  gerade nach Erarbeitung des  Pilgerschicksals  Burggraf
Heinrichs III. von Regensburg nicht pauschal anschließen. Auch bei dessen Pilgerfahrt enthält eine Mira-
kelgeschichte versteckte, wertvolle Hinweise.13 Inzwischen ist es allgemein anerkannt, dass gerade in den
mittelalterlichen Wundermären und Heiligenlegenden nicht selten zur Steigerung der Glaubwürdigkeit
sachlich korrekte, u. U. sogar äußerst präzise lokalhistorische Einsprengsel enthalten sind. Wie wir bereits
im Rahmen unserer Forschungen mehrfach nachweisen konnten, enthält fast jeder dieser Texte einen
Wahrheitskern.14 Die Kunst bei dieser wegen ihres Lokalkolorits besonders wertvollen Quellensparte be-
steht in der exakten Trennung des historischen „Weizens“ von der fabulösen „Spreu“, was nicht immer
ganz einfach ist.

Versuchen wir uns also trotz des publizistischen Gegenwindes an einer Gegenprobe bei der so un-
glaubwürdig geschilderten Bußgeschichte Herzog Welfs.  Bei  der  Überprüfung des lateinischen Textes
nach P. A. Breatnach fielen uns insbesondere folgende Sachverhalte auf:

• Da der iroschottische Autor des Libellus über Herzog Welf VI. und seine Konversion zum Förderer
der Kirchen und Klöster relativ zeitnah, d. h. in einer zeitlichen Distanz von nur 2, max. 3 Genera-
tionen berichtete,  erklären sich die von ihm produzierten Widersprüche und Anachronismen
nicht durch Lügenhaftigkeit oder Schlampigkeit (was für einen irischen Mönchsliteraten sowieso
ungewöhnlich wäre), sondern sprechen für eine bewusste Fiktionalisierung des Stoffes seitens
des Autors, vor allem in Bezug auf die geschilderten Personen aus dem Stauferkreis. Ein klösterli-
cher Historiograph der damaligen Zeit musste, insbesondere wenn sein Konvent keinen stabile
Verankerung  im  Land  hatte,  durchaus  in  seinen  Schriftwerken  mit  Rücksicht  auf  die
herrschenden  Kreise  vorsichtig  vorgehen,  zumal  die  Staufer-Dynastie  zum  vermuteten
Entstehungszeitpunkt  des  Libellus noch  gar  nicht  erloschen  und  der  staufisch-welfische
Gegensatz sowie die Auseinandersetzung mit dem Papsttum erst kurz zuvor nochmals mehrfach
aufgebrochen waren.15

• Auf Seite 283 des Textes nach Breatnach findet sich folgender Satz: 

„quidam … milites de Swevia tunc temporis aderant missi ex parte filie sepe dicti ducis …,
quia dux non reliquerat heredem nisi tantummodo istam filiam … - Einige schwäbische
Ritter wurden damals von der Tochter des besagten Herzogs geschickt, weil dieser keinen
(männlichen)   Erben außer dieser Tochter hatte …“ 

Der Satz wird am Ende des Textes nochmals sinngemäß wiederholt.16

Hatten schon die Einführung König Konrads III. (obwohl er in der Geschichte chronologisch falsch
inszeniert ist) und die auch anderweitig bezeugte Tatsache, dass Herzog Welf VI. der Gründer des
Schottenklosters Memmingen war, klar erwiesen, dass es sich bei dem in der Bußgeschichte be-
schriebenen Herzog in der Tat um Welf VI. und um keinen anderen Vertreter seiner Dynastie
handelte, so sollten diese Sätze nun auch den letzten Zweifler überzeugen. Sie belegen diesen
Sachverhalt nicht nur ein weiteres Mal, sondern auch die Tatsache, dass der Handlungsfaden in
der Tat erst nach dem Jahr 1167 einsetzt, in dem Herzog Welf VI. seinen einzigen männlichen

13 Es geht hier um Leben, Wirken und Tod des seligen Heinrich von Ebrantshausen. Vgl. Robl, Burggraf Heinrich III., Kap. Der
fromme Einsiedler, URI: http://schutzkirchen.robl.de/11-verbannung.html. 
14 Vgl. z. B. W. Robl: Das Konzil von Sens 1141 und seine Folgen, Neustadt 2003, S. 34ff., Kap.l „Wunder, die Eleutherius-Vision
von Tournai“.  URI: http://www.robl.de/abaelard/sens1141.pdf.
15 Der Staufer Philipp von Schwaben wurde im Kampf gegen den Welfen Otto IV., der auch den deutschen Episkopat spaltete,
von Papst Innozenz III. im Stich gelassen und exkommuniziert, ehe er 1208 ermordet wurde. Im Jahr 1219 wurde auch sein Ge -
genspieler Otto IV. von Innozenz III. exkommuniziert. Kaiser Friedrich II. wurde 1227 von Papst Gregor IX. exkommuniziert und
gebannt, Papst Innozenz IV. entzog ihm 1245 die Kaiserwürde. Die Stauferdynastie endete mit dem gewaltsamen Tod Konradins
IV. im Jahr 1268.
16 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 302.
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Erben und Nachfolger, Welf VII., verloren hatte.

Herzog Welf VI. hätte demnach nach 1167 – vermutlich unmittelbar nach 1167 - eine schwere
Buße auf sich genommen!

• Die bekannten Biographen Welfs VI. kennen im Gegensatz zum Libellus keine Tochter des Her-
zogs. Erst in jüngster Zeit wurde von A. Wolf mit Hilfe eines Textes aus dem habsburgischen
Hauskloster Muri in der Schweiz klar gestellt, dass eine solche in der Tat existierte und mit einem
schwäbischen Grafen verheiratet war. Dieser Gatte war der mit Welf VI. eng befreundete17 und
aus der Vorgeneration heraus verwandte  Graf Rudolf von Pfullendorf, zugleich auch Graf von
Lindau und Bregenz, nicht jedoch der im Libellus genannte Graf Friedrich von Rothenburg, der
Sohn König Konrads III. und Vetter Friedrichs Barbarossa. Dieser Friedrich war zwar auch mit ei -
ner Welfen-Tochter verheiratet, allerdings nicht mit der Tochter Welfs VI., sondern mit Gertrud,
der einzigen Tochter Heinrichs des Löwen aus seiner ersten Ehe mit Clementia von Zähringen.
Die Tochter Herzog Welfs hieß dagegen nachweislich Elisabeth und nicht Adelheid, wie der Libel-
lus will.  Allerdings war Adelheid der Name ihrer Schwiegermutter! Auch diese Frau hatte vor
Rom 1167 ihren einzigen Sohn Berthold verloren. Elisabeth gilt heute als die Stammmutter der
Habsburger.18

Die Bußgeschichte des Libellus bringt also bezüglich der Genealogie der beteiligten Personen Ei-
niges durcheinander, die Grundaussage ist jedoch korrekt:

Welf VI. hatte aus der Ehe mit Uta von Calw nicht nur einen Sohn (der wie Friedrich von Ro -
thenburg 1167 vor den Toren Roms starb), sondern auch eine Tochter!

• Herzog Welf soll vor seiner Bußfahrt einen Augsburger Bischof umgebracht haben. Unter Berück-
sichtigung des in Frage kommenden Zeitraums kann es sich dabei nur um Bischof Konrad von
Hirscheck gehandelt haben, dessen Tod durch mehrere Nekrologien für den 24. Oktober 1167
referiert ist.19 Konrad war ein Bischof, der zu den erbittertsten Gegnern Welfs VI. gehörte. Am In-
teresse der Welfen und des Domkapitels vorbei, arbeitete er gerade zur Zeit des Schismas eng
mit dem Stauferhaus unter Friedrich Barbarossa zusammen. Der Kaiser hatte ihn nicht nur per-
sönlich ins Amt gehievt, sondern 1156 auch wunschgemäß mit der ersten Stadtrechtsurkunde
Augsburgs versehen, die für Welfen-Interessen keinen Platz hatte.20 Fast jedes Jahr fand sich Bi-
schof Konrad im Hoflager des Kaisers ein und folgte diesem auch bei seinen Zügen nach Italien
und nach Burgund. 

Vermutlich war es dieser victorinisch gesinnte Bischof, der nach dem Tod des Domvogtes Adelgoz
III. von Schwabegg, der zu Welfs Aftervasallen zählte und wie Welfs Sohn und Enkel an den Fol -
gen der Seuche in Rom gestorben war, noch zu Lebzeiten auf Betreiben der Staufer den raffinier -
ten Plan ausheckte, die frei gewordene Domvogtei nicht an dessen Oberlehensherrn Welf VI. zu-
rückfallen zu lassen, sondern direkt auf Kaiser Friedrich Barbarossa zu übertragen - inklusive des
gesamten Besitzes.21 Dies war ein Affront gegen Welf VI. - u. E. bereits Ausdruck der Rache des
Kaisers an Welf wegen seiner Unbotmäßigkeit von 1167.

Allein die Entdeckung dieses perfiden Plans hätte für den nach dem Verlust seines einzigen
Sohnes besonders aufgebrachten Herzog Welf ein passables Motiv dafür abgegeben, diesen Bi-
schof mit dem Schwert anzugehen!

Zwar kam die Übertragung der Domvogtei auf Barbarossa erst nach dem Tod des Bischofs unter
17 Mehr zu dieser Freundschaft weiter unten.
18 Zu Welfs Tochter vgl. A. Wolf: Welf VI. - Letzter der schwäbischen Welfen oder Stammvater der Könige?, in: Welf VI., Wissen-
schaftliches Kolloquium zum 800. Todesjahr Welfs VI. im Schwäbischen Bildungszeintrum Irsee, Sigmaringen 1995, S. 43ff.
19 Vgl. F. Zöpfl: Das Bistum Augsburg und seine Bischöfe im Mittelalter, Augsburg 1955, S. 141. 
20 Vgl. Zöpfl, Bischöfe Augsburg, S. 133 und 137.
21 Vgl. Zöpfl, Bischöfe Augsburg, S. 143f. 
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seinem Nachfolger Hartwig von Lierheim zustande, der 1168 durch Kaiser Friedrich Barbarossa
die Weihe empfing,22 doch müssen Konrad und sein Nachfolger Hartwig schon zuvor intensiv zu-
sammen- und gegen Welf gearbeitet haben. Hartwig war nämlich Prior des bischöflichen Eigen-
klosters St. Ulrich und Afra in Augsburg gewesen, das damals wie der Bischof selbst ausschließ -
lich die staufische Seite vertrat. Genau in dieses Kloster und in die Obhut Hartwigs hatte sich der
schwerkranke bzw. tödlich verletzte Bischof Walter als  „monachus ad succurendum“,  d. h.  als
Mönch zur Pflege, vor seinem Ende begeben. Als er am 24. Oktober 1167 seinem Leiden erlag,
dauerte es gerade eine Woche, bis in der Nacht zum 1. November 1167 sein Nachfolger, Prior
Hartwig, auf den Bischofsstuhl von Augsburg gewählt wurde. Und auch dieser intrigierte weiter
gegen  Welf  VI.  und  die  Alexandriner  im  Bistum.  Laut  Matthäus  Marschalk  von  Pappenheim
(1494-1541) soll ein alter Kodex von St. Moritz in Augsburg davon gesprochen haben, der Tod Bi -
schof Konrads sei vielen willkommen gewesen!23 

Notabene: Auch wenn es keinen stringenten historischen Beweis für die Untat gibt, Herzog
Welf VI. konnte aufgrund der Zeitumstände sehr wohl für den Tod des Augsburger Bischofs ver-
antwortlich sein!

Dessen Animosität und Schlagkraft gegen einen hochstehenden Feind war übrigens von früher
her bekannt: Wenn man Aventinus glauben darf, dann war Graf Adalbert III. von Bogen in der
Schlacht von Valley im August 1140 als Parteigänger Herzog Leopolds IV. von Welf höchstpersön-
lich mit einem Pfeil vom Pferd geschossen worden.24 

Interessanterweise setzt die Fortsetzung der Gesta Friderici Ottos von Freising aus der Hand sei-
nes Sekretärs Rahewin den Tod Konrads von Hirschegg in direkten Zusammenhang mit der tod-
bringenden Seuche von Rom.25 Deshalb behaupteten später einige Autoren, Konrad sei direkt vor
Rom an der Seuche bzw. durch einen persönlichen Angriff des ergrimmten Herzogs gestorben.26

Dem Text der Gesta Friderici kann man freilich den örtlichen Zusammenhang mit dem Rom-Feld-
zug nicht entnehmen, nur den zeitlichen. Außerdem weiß die  Historia Welforum, die ebenfalls
die Reihe der verstorbenen Reichsfürsten aufzählt, nichts von einem Seuchentod des Augsburger
Bischofs, desgleichen nicht die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg.27 

Insofern ist es weitaus wahrscheinlicher,  dass Bischof Konrad seine todbringende Krankheit
oder Verwundung in Augsburg erlitt.

Die Geschichte von Welfs Übeltat und sein nachfolgendes Exil  „ultra mare“ bestätigte übrigens
bereits der Augsburger Historiker  Achilles Pirminius Gasser (1505-1577) in seiner Augsburger
Chronik, wobei es sich vermutlich auf den Libellus bezog.28 

Alternativ zu einem Handstreich Welfs mit dem Schwert ist in Betracht zu ziehen, dass dem Her -
zog der Tod Bischofs Hartwigs von den Staufern nur in die Schuhe geschoben wurde, damit diese
einen Vorwand erhielten, ihn über den Umweg einer Kirchenstrafe zumindest auf Zeit aus dem
Reich zu verdrängen. Es konnte, nachdem Welfs Ziele, die er in Jerusalem bei den Verhandlungen
mit  dem  Templerorden  verfolgt  hatte,  oder  auch  seine  vorherigen  Umsturzpläne  ruchbar
geworden waren, dem Herzog regelrecht eine Falle aufgebaut worden sein! Oder der Bischof war
von Welf gar nicht tödlich verletzt worden und man hatte beim Tod anderweitig nachgeholfen.
Dass ein Friedrich Barbarossa den ihm hörigen Papst Paschalis III. dafür in Beschlag nahm, gegen

22 Vgl. Zöpfl, Bischöfe Augsburg, S. 143.
23 Vgl. Zöpfl, Bischöfe Augsburg, S. 141.
24 Vgl. MGH SS 17, De Advocatis Altahensibus, S. 373. Nach Aventinus sei Adalbert III. durch Welfs VI. persönlich getötet worden.
25 Vgl. Gesta Friderici, MGH SS rer. Germ. Bd. 46, 1912, S. 349.
26 Letzteres steht z. B. bei Behrens, Herzog Welf, S. 247. 
27 Vgl. E. König (ed.): Historia Welforum, Stuttgart Berlin 1938, S. 68f., auch Chronik des Burchard von Ursberg, MGH SS rer.
Germ., Bd. 16, S. 48.
28 Vgl. die Augsburger Chronik des Achilles Gasser, in: J. B. Mencke: Scriptores rerum Germanicarum …, Bd. 1, Leipzig 1728, Sp.
1429.
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Welf  den  Kirchenbann auszusprechen,  liegt  ebenfalls  im Bereich  des  Möglichen,  denn diese
Aktion  nahm  ihn  selbst  aus  der  Verantwortung.  Immerhin  war  Herzog  Welf  zuvor  als  sein
leiblicher Onkel jahrelang von ihm hofiert worden! Im Libellus wird dieser Teil der Inszenierung
jedoch  bewusst  anders  herum dargestellt  -  und  es  ist  der  König,  der  erst  spät  durch  einen
Indulgenz-Brief des Papstes von der Erlösung Welfs von der Kirchenstrafe erfährt.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass ähnliche Vorgänge Welfs Pilgergefährten von
1167, Burggraf Heinrich III. von Regensburg, dazu motivierten, nach 1167 seine Domänen zu ver -
lassen. Es ist gut denkbar, dass er sich mit Welf VI. für einige Jahre gemeinsam auf eine verhäng-
te  „peregrinatio in transmarinis partibus“29 begab, ehe er sich im Wald bei Ebrantshausen auf
Dauer als Eremit versteckte! In der Kirche von Ebrantshausen wird der selige Heinrich jedenfalls
mit den Insignien des Büßers und Pilgers (Bußreifen und Pilgergewand) verehrt - und das kann
schwerlich ein Zufall sein!

Unter Berücksichtigung all dieser Dinge verliert der Bischofsmord des  Libellus die ihm unter-
stellte Unwahrscheinlichkeit!

• Was das Verhältnis des historischen Welf zum historischen Papst Alexander anbelangt, so verhalf
uns der Libellus zur Erkenntnis, dass der Herzog erst mit den schlimmen Ereignissen des Jahres
1167 und der absolvierten Bußfahrt zum offen bekennenden Alexandriner geworden sein kann.
Auch  dieses  wird  in  Welfs  Biographien  oft  anders  dargestellt.  Einen  Ausgleich  mit  dem
zürnenden Kaiserhaus verschaffte er sich nach Lösung des Banns allein durch die nachfolgende,
zweizeitige Übertragung seines gesamten Erbes an Friedrich Barbarossa, der seinerseits 1177/78
notgedrungen zum Alexandriner wurde. 

Vor 1167 wäre ein offenes Bekenntnis Welfs VI. zu Alexander III. im Hinblick auf die Rachsucht
des Kaisers hochgefährlich und gleichsam ein Akt politischen Selbstmordes gewesen. Wenn man
Welfs Regesten genau überprüft,  so kann man unschwer erkennen: Der Herzog taktierte zu-
nächst sehr vorsichtig und vermied den Bruch mit Barbarossa. So beschränkte er sich noch vier
Jahre nach Beginn des Schismas, im Jahr 1163, auf geheime Kontakte zu Papst Alexander III. und
zu König Ludwig VII. von Frankreich, der seinerseits Alexander favorisierte. In dieser Zeit findet
sich Welf noch oft am kaiserlichen Hof.30 Der Wahl des kaiserlichen Favoriten Victor IV. in Pavia
im Februar 1160 hatte er ausdrücklich beigewohnt, was man kaum als Ablehnung, eher als Aner -
kennung des Kaiserfavoriten interpretieren kann.31 Ansonsten hielt er sich in den ersten Jahren
des Schismas mit öffentlichen Äußerungen zur Papstfrage zurück und blieb über lange Zeit auf-
fallend neutral und indifferent und damit bezüglich seiner Position wenig angreifbar. In dieser
Zeit lernte er allerdings bereits in Freising die alexandrinisch gestimmten Pilgergefährten von
1167, Friedrich von Wittelsbach und Heinrich III. von Regensburg, persönlich kennen.32 

Um einen Affront mit dem Kaiser zu vermeiden, blieb Welf selbst noch im Jahr 1165 lieber dem
Reichstag von Würzburg fern, auf dem Friedrich Barbarossa die Reichsfürsten auf die Gegner -
schaft zu Papst Alexander einschwor, als dass er dort als Opponent aufgetreten wäre und den
geforderten Eid verweigert hätte, wie z. B. Erzbischof Konrad von Mainz. Und selbst im Schick-
salsjahr 1167 verhandelte Welf in Jerusalem noch geheim mit dem Templerorden, zwar im Sinne
Alexanders III., aber ohne die Maske der Loyalität zu Barbarossa fallen zu lassen. Lieber betrieb
er  seinem kaiserlichen Neffen gegenüber eine Art  von Appeasementpolitik,  indem er  seinen
Sohn Welf VII. als Ersatz für die eigene Person ins Heer des Kaisers schickte. 

Erst als dieser durch Barbarossas Leichtsinn starb, platzte Welf VI. der Kragen und er wagte den
Befreiungsschlag: Er verwünschte nun den Kaiser, sein Heer und die antipäpstliche Politik in aller

29 Bußfahrt in überseeische Gebiete. Vgl. Breatnach, Libellus, S. 279. 
30 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, Regesten 113 und 114.
31 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, Regest 96. Auch MGH Const. I Nr. 190, S. 265ff.
32 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, Regest 90, datiert zwischen 1159 und 1163.
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Öffentlichkeit, wenn man der Historia Welforum folgt.33 Dies war der Wendepunkt.

Im Geheimen mag Welf VI. ein früher Alexandriner gewesen sein, als bekennender Anhänger
Papst Alexanders III. war er eher ein Spätphänomen.

• Dass sich Welf nach seiner Jerusalemfahrt und der Bestattung seines Sohnes dem von Barbaros-
sa inthronisierten Gegenpapst Paschalis III. freiwillig gestellt, sich vor dessen Füßen niedergewor-
fen und geduldig eine langwierige und schwere Kirchenstrafe auf sich genommen hätte, ist äu-
ßerst unwahrscheinlich. Und ein Papst Alexander III., dessen Geboten sich Welf nach dem Som-
mer 1167 mit Sicherheit eher unterworfen hätte als Paschalis III., würde ihn wohl kaum für die
Tötung eines schismatischen Bischofs so hart bestraft haben.34

In sofern halten wir den Part des Papstes bei der Bußgeschichte des Libellus, insbesondere die
komplizierte Aufsplitterung der Strafen sowie die alljährliche Vorstellung des Büßenden in Rom
zu Quadragesima, für eine Fiktion. Hier geht es darum, in einer moralisierenden Parabel die
Suprematie des Heiligen Stuhls gegenüber allen weltlichen Kräften mit Mitteln der Perseverati-
on und Überhöhung herauszustreichen, wobei der Papst und sein Kardinalskollegium in jeweils
eigenen Szenenbildern als die entscheidenden Autoritäten dargestellt und bestätigt werden. 

So bleiben am Ende die genauen Umstände darüber, wie sich die Verbannung oder auch das Un-
tertauchen Welfs in Wirklichkeit abgespielt hat, unklar. Unserem Empfinden nach sollte es sich,
wenn wirklich der Papst tätig wurde, um einen kurzen und bündigen Einzelakt gehandelt haben.
Aber wie dem auch sei: Der Herzog scheint spätestens zu Beginn des Jahres 1168 seine schwä -
bisch-bayerischen Stammlande mit unbekanntem Ziel und für unbestimmte Zeit verlassen und
sich „ultra mare“ begeben zu haben. Dazu werden wir noch weitere, triftige Indizien liefern.

Vielleicht begab er sich direkt in die Obhut des Templerordens von Jerusalem unter Großmeister
Bertrand de Blanquefort, mit dem er zuvor bezüglich der Ansiedlung des Ritterordens im eige-
nen Land und im Herzogtum Bayern verhandelt hatte – quasi zur Bildung eines anti-staufischen
Bollwerks. Diese Pläne scheinen in der Tat erfolgreich vollzogen worden zu sein, wie wir in einer
eigenen Arbeit nachweisen konnten.35 Was das postulierte Näheverhältnis zu Bertrand von Blan-
quefort angelangt, so dauerte es jedoch nicht lange: Der Großmeister verstarb bereits am 2. Ja-
nuar 1169. Ihm folgte im August desselben Jahres Philipp von Milly ins Amt, der verwitwete Herr
von Oultrejourdain, über den nur wenig bekannt ist. 

Falls diese Sicht der Dinge zutrifft, so hätte es ihm 1180 sein Schwiegersohn Rudolf von Pfullen-
dorf gleich getan. Auch dieser hatte 1167 seinen einzigen Sohn Berthold vor Rom und nach 1170
auch seine Frau Elisabeth verloren. Von ihr kennen wir zwar nicht das Todesjahr, aber wenigstens
den Todestag 11. Oktober.36 Familiär vereinsamt trat Rudolf wie Welf zum Ende seines Lebens
seinen gesamten Besitz an den Stauferkaiser ab, um mit dem Erlös der Sache nach eine eher
anti-staufische  Politik  zu  finanzieren.  Denn  als  ihm  Friedrich  Barbarossa  1179  die  lukrative
Überfuhr über den Bodensee zwischen Überlingen und Konstanz entzogen hatte,37 brach der
verwitwete und kinderlose Graf seine Zelte im Linzgau ab und begab sich mit seinem ganzen
Vermögen,  einem  großen Gold-  und  Silberschatz,  via Venedig  nach  Jerusalem,  um  damit  in

33 Vgl. Historia Welforum, S. 68f. 
34 Anders als bei einem orthodoxen Bischof. Vgl. das Schicksal des Erzbischofs von Canterbury, Thomas Beckett, der nahezu zeit-
gleich, 1170, in seiner Kathedralkirche ermordet wurde. Der hinter diesem politischen Mord stehende König Heinrich II. von Eng-
land - der Schwiegervater Heinrichs des Löwen! - musste sich 1174 auf Befehl des Papstes Alexander in der Kathedrale von Can -
terbury selbst geißeln und eine ganze Nach kniend im Gebet verbringen, er hatte zahlreiche weitere Sühneleistungen zu erbrin -
gen, eine Verbannung blieb ihm jedoch erspart.
35 Vgl. W. Robl: Das Kloster Grab und der Kreuzstein am Schlüpfelberg - Über die Allianz zwischen dem Templerorden und den Pa -
bonen im Herzogtum Bayern um 1170, Berching 2015. URI: http://www.robl.de/grab/grab.html.
36 Sie ist in den Nekrologien der Klöster Hermetschwil und Petershausen für diesen Tag kommemoriert. Vgl. MGH Necr. I, S. 321
und 433.
37 Vgl. MGH DD F. I, Urkunde 779, S. 336f.
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Jerusalem zu bleiben. Aufgrund der Formulierungen in den beiden hierzu erhaltenen Quellen
trat er damit entweder in den Orden der Templer oder der Hospitaliter ein.38 

Rudolf von Pfullendorf wurde in den bisherigen Publikationen als besonders  „barbarossa-treu“
herausgestellt,39 dagegen wäre „welfen-treu“ das weitaus passendere Attribut.

• In der Bußgeschichte des Libellus fällt mehrfach die Zahl 7 auf: Herzog Welf wird für 7 Jahre ver-
bannt, analog zu den 7 Todsünden, von denen er eine begangen hatte, er überträgt anschließend
zum Heil seiner Seele 7 Burgen mit ihren Liegenschaften auf den Stuhl von Augsburg (oder den
Heiligen Stuhl in Rom?), er errichtet vor seinem Tod 7 Klöster für verschiedene Orden. 40 Die sich
so auffallend wiederholende Siebenzahl darf  man zunächst  für fiktional  resp.  topisch halten,
denn die Beschäftigung mit der Siebenzahl war damals in Mode: So hatte schon um 1130 der ös-
terreichische Priester Arnold in seiner Dichtung „Von der Siebenzahl“ den symbolischen Charak-
ter der 7 Gaben des Heiligen Geistes, der 7 Bitten des Vaterunsers, der 7 Siegel der Apokalypse,
der 7 Himmel und 7 Sterne oder der 7 Tage der Mondphasen dichterisch verarbeitet. 41 Die Zahl 7
spiegelt sich z. B. auch in den 7 Artes liberales als säkulares Phänomen. 

Demnach wären die 7 Jahre Verbannung Welfs im Libellus nicht wörtlich zu verstehen - und dies
38 Vgl. Rudolfus comes de Pfullendorf, Epistola, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04157.html, 2015-10-11: Notae His-
toricae Sangallenses, MGH SS Bd. 1, S. 71, und: T. Sickel: Die Texte der in den Monumenta Graphica Medii Aevi enthaltenen
Schrifttafeln, Wien 1859, Fasc. I, Tab. XVIII, S. 14f.
39 Das ebenso falsche wie schädliche Klischee vom staufischen Parteigängertum Rudolfs stammt von seinem Biographen K.
Schmid: Graf Rudolf von Pfullendorf und Kaiser Friedrich I., Dissertation Freiburg im Breisgau 1954. Schmid entwerte seine de -
tailreiche, den Einfluss seines Lehrers G. Tellenbach verratende Quellenarbeit zu Rudolf von Pfullendorf dadurch, dass er Graf
Rudolf über 313 Seiten als einen begeisterten, quasi nibelungentreuen Anhänger Friedrichs I. Barbarossa vereinnahmt: „Die vor-
behaltlose Staufertreue des Pfullendorfer Rudolfs aufzuzeigen und nachzuweisen, war Anliegen und Ziel der vorausgegangenen
Untersuchungen.“ (a. a. O., S. 183). Dabei halten nahezu alle seine Argumente einer kritischen Überprüfung nicht stand: Als be-
sonders eklatantes Beispiel sei hier nur der Entzug der lukrativen Fährrechte von Überlingen nach Konstanz (an der Reichsstraße
von Ulm nach Konstanz) im Jahr 1179 genannt, den Schmid in seiner kritiklosen Barbarossa-Euphorie absurderweise als kaiserli -
chen Gunsterweis wertete. Die Fehlschlüsse Schmids beruhen u. E. auf drei grundsätzlichen methodischen Fehlern: 1. Der Autor
erkannte die doppelte familiäre Verbindung zwischen Graf Rudolf und Herzog Welf VI. nicht. 2. Er schloss Herzog Welf, den er
meist nur abschätzig den „alten“ nannte, bei der Analyse der Urkunden völlig aus vergleichender Betrachtung aus. 3. Damit ging
auch mit keinem Wort auf die politischen Verwerfungen ein, die z. B. aus dem Wechsel von Konrad III. zu Friedrich I. oder aus
dem Schisma resultierten, das ab 1165 die Reichsgrößen entzweite. In Wirklichkeit ist Rudolf von Pfullendorf aufgrund der Quel-
lenlage klar und kontinuierlich der Seite seines Schwiegervaters Welfs zuzuordnen, selbst wenn er in der Tat mit zeitlichen und
örtlichen Schwerpunkten (keinesfalls immer) in der Umgebung des Kaisers anzutreffen ist. Welf VI. hatte ihn um 1150 mit seiner
Tochter verheiratet und 1152 persönlich nach der Königswahl Friedrichs I. als diplomatische Vertretung der Familie am Staufer -
hof eingeführt, was man an vielen gemeinsamen Beurkundungen erkennen kann. Wenn Welf selbst unabkömmlich war, scheint
ihn Rudolf bei Hof vertreten zu haben, manchmal beurkundete er auch zusammen mit dem anderen Welfen, Heinrich dem Lö -
wen. Dabei verließ Rudolf von Pfullendorf allerdings so gut wie nie den süddeutschen Raum. Beim Italienfeldzug 1158 bis 1162
findet man Rudolf in der Umgebung des Kaisers, wie zunächst auch Welf selbst, wobei jedoch dieser anschließend in seinen ita -
lienischen Besitzungen unterwegs war und sich bei seinem kaiserlichen Neffen erneut von Rudolf vertreten ließ. Bei der Tübin -
ger Fehde, bei der es um die Auseinandersetzung des Bregenzer Erbes Rudolfs ging, stand Rudolf naturgemäß fest auf der Seite
Welfs VI. und seines Sohnes. Wie bei Herzog Welf kam es zu einer gewissen Entfremdung gegenüber dem Herrscherhaus durch
das Schisma. So ist Rudolf von Pfullendorf beim Italienfeldzug 1167 ebenso wenig persönlich im deutschen Heer vertreten wie
Welf selbst. Beide verloren vor Rom ihre Söhne, was die Distanz zum Kaiserhof noch vergrößerte. Dennoch scheint Rudolf bei
Kaiser Friedrich Barbarossa eine gewisse Anerkennung behalten zu haben, denn im Gegensatz zu Welf, der noch viele Jahre nach
seinem Exil den Hoftagen fernblieb oder fernbleiben musste, ist Rudolf in den Jahren zwischen 1168 und 1179 wieder bei Hof
anzutreffen (zunächst sporadisch, ab 1174 gehäuft), was nun dafür spricht, dass er dort zusammen mit seiner Frau Elisabeth den
geächteten Welf diplomatisch vertrat, bzw. wegen der Übernahme seines Erbes verhandelte. Vielleicht brach dabei das Eis, als
Graf Rudolf 1170, zum Ende von Welfs Exils freiwillig dem Kaisersohn Friedrich die Schirmvogtei über das Bistum Chur abtrat.
Dass Rudolf nach dem Tod seiner Frau Elisabeth auch über sein eigenes Erbe verhandelte, liegt auf der Hand; er war ohne weite-
re Angehörige. Wie Welf bedachte Rudolf gegen Ende seines Lebens einen Jerusalemer Ritterrorden, allerdings nicht durch eine
Ansiedlung des Ordens im Linzgau (zumindest ist dies bislang nicht nachgewiesen), sondern durch den persönlichen Übertritt in
das Jerusalemer Stammhaus im Jahr 1180. Übrigens scheint sich auch der mit Rudolf befreundete Graf Ulrich von Lenzburg bis
zum Juni 1169 von Barbarossa abgewandt zu haben. Dabei übertrug auch dieser wie Welf VI. und Rudolf von Pfullendorf sein
Erbe dem Stauferhaus - vermutlich aus denselben Motiven heraus. All dies und noch vieles mehr ist Schmid in seiner rechten,
nämlich welfischen Bedeutung entgangen. 
40 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 279, 292 und 309.
41 Vgl. H. Rosenfeld: „Arnold“ in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 1, Berlin 1953, S. 378f.
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gilt umso mehr, als der Schreiber diesen Zeitraum zu literarischen Steigerung der Dramatik in
artifiziell wirkender Manier in 3 erste, für Herzog Welf besonders schwere Jahre teilte, in denen
er ein härenes Büßergewand und die Mordwaffe an einer Kette um den Hals tragen und sich viel -
fältig kasteien musste, und in 4 folgende, die Bußerleichterungen enthielten. Was diese Zahlen 3
und 4 anbelangt, so repräsentieren sie symbolhaft die Trinität Gottes, die 4 Evangelisten, die 4
Himmelrichtungen und die 4 Elemente. All dies waren im Christentum heilige Zahlen, aus denen
sich übrigens auch die Zahl der 12 Apostel, der 12 Monate etc. errechnete.

Allerdings  waren  wir  uns  im  Weiteren  nicht  mehr  über  den  rein-topischen  Charakter  der
Zahlenangaben des Libellus sicher, denn auffallenderweise soll Welfs anderer Neffe, Heinrich der
Löwe, im Jahr 1181 von Friedrich Barbarossa bei einem Erfurter Reichstag ebenfalls zu 7 Jahren
Verbannung verurteilt worden sein, wobei sich auch bei diesem Exil der Zeitraum faktisch in 3
und 4 Jahre gliederte.42 

Es folgen zur Verdeutlichung die zugehörigen Quellen und Textstellen:

„Inter imperatorem Alemanniae ducemque Saxoniae post gravia utrimque excidia pax
demum est reformata tali interveniente pacto, ut ducatum non reciperet, nisi prius sep-
tennio exilasset …- Zwischen dem deutschen Kaiser und dem Herzog von Sachsen wurde
schließlich nach schweren Verlusten auf beiden Seiten der Friede erneuert - unter der Auf -
lage, dass (Heinrich) sein Herzogtum nur zurückerhielt, wenn er zuvor 7 Jahre im Exil ver-
bracht hätte …“43

„…ipse posuit se in misericordiam imperatoris et abjuravit terram suam per septem an-
nos in misericordiam imperatoris … tamen ipse imperator … relaxavit prefato duci Saxo-
nie quatuor annos de iniuncto sibi exilio … - der Herzog stellte sich schließlich dem Mitleid
des Kaisers und verschrieb sein Land für  7 Jahre dem Erbarmen des Kaisers … Doch der
Kaiser erließ dem genannten Herzog schließlich 4 Jahre des auferlegten Exils …“ 44 

„Et ipse, accepta a domino rege licencia, peregre profectus est ad Beatum Iacobum …
Heinrich selbst holte sich von König (Heinrich II. von England, seinem Schwiegervater) die
Erlaubnis ein und pilgerte (1182) zum Heiligen Jakob (nach Santiago di Compostella) …“45

Zum Vergleich der Libellus:

„… gladium tuum, cum quo sepe dictum episcopum morte crudeli prostratum de medio
plebis Christi intrepide sustulisti, recipias et ad collum tuum per cathenam ferream sus-
pensum, sive jacens, sive sedens, stans aut vadens, dormiens aut viligans, bibens vel co-
medens, die noctuque portare infra septennium non desistas. Porro des hiis septem annis
recipe tibi  annos tres,  quos in  partibus transmarinis  peregrinando dies eorum scilicet
trium annorum cum luctu et lamento fructuose penitendo iuste et pie vivendo incessan-
ter expendere valeas, et post triennium rursus pro alia penitencias decentissime peragen-
da sedem apostolicum aggredi non obmittas … - Um deinen Hals soll an einer Eisenkette
das Schwert hängen, mit dem du den besagten Bischof in grausamer Mordabsicht aus
der Mitte des Volkes Christi dreist gerissen hast, und du sollst es im Liegen und Sitzen,
beim Stehen und Gehen, im Schlaf und im Wachen, beim Trinken oder Essen, Tag und

42 Vgl.  RI  IV,2,4 n.  2633, in:  Regesta Imperii  Online, URI:  http://www.regesta-imperii.de/id/1181-11-30_2_0_4_2_4_54_2633
(Abgerufen am 03.09.2015).
43 Vgl. Chronik des Robert von Auxerre, in MGH SS Bd. 26, S. 245.
44 Vgl. Chronik des Robert von Hoveden, in MGH SS Bd. 27, S. 146.
45 Vgl. Ex gestis Henrici II. et Ricardi I, in: MGH SS Bd. 27, S. 104. 
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Nacht sieben Jahre lang unaufhörlich tragen. Von diesen 7 Jahren sollst du 3 Jahre mit
einer Bußwallfahrt in Übersee verbringen und alle Tage dieser 3 Jahre mit Schmerz und
Wehklagen,  in  fruchtbarer  Buße  und  rechtschaffener  und  frommer  Lebensart,
unaufhörlich  aufwiegen.  Vergiss  nicht,  nach  Ablauf  dieser  3  Jahre zur  geziemenden
Übernahme  weiterer  Bußübungen  (in  den  restlichen  4  Jahren) den  Heiligen  Stuhl
aufzusuchen …“46

Sicherlich sind die Bußübungen im Libellus  überhöht dargestellt, und das Exil Welfs und seines
Neffen Heinrich inhaltlich ganz anders gestaltet, aber angesichts der auffallenden Analogie der
Zeiträume können wir nun nicht mehr ganz sicher sein, dass die Drei-, Vier- und Siebenzahl rein
topischer Natur sind. Vielmehr sollte man ins Kalkül  ziehen, dass dem Schreiber des  Libellus
konkret die Verbannung des Löwen vor Augen schwebte, die er dann in die Bußgeschichte seines
Onkels Welf hinein-verschränkte. Es sei denn, obige Chronisten hätten ihre Zeitangaben ebenfalls
aus Gründen der Topik sozusagen aus der Luft gegriffen. 

Da aber im Libellus gerade den 3 ersten Bußjahren Welfs ein eigener Schreibplatz eingeräumt
wurde, der später nie im Inhalt gefüllt wurde, da darüber offensichtlich jede weitere Informati-
on fehlte,47 da auch Heinrich dem Löwen die letzten 4 Jahre seines Exils erlassen wurden, hal-
ten wir die ersten 3 Jahre für den historischen Kern der Bußfahrt Welfs, zumal sich nach deren
Ende  auch  Welfs  Tochter  mit  Zahlungen  an  Rom  intensiv  um  eine  Absolution  des  Vaters
bemühte.

• Auffallenderweise lässt sich in den Regesten des historischen Welf gerade für den Zeitraum zwi-
schen Ende 1167 und 1171, also in den für ein Exil in Frage kommenden Jahren, keine einzige
Urkunde auftun, die zweifelsfrei aus seiner Hand stammt. K. Feldmann nennt zwar ein Schreiben
Welfs VI. an den Abt des Klosters St. Apollonius in Canossa, entstanden nach dem Tod seines
Sohnes und „vor seiner persönlichen Ankunft“, das sie relativ breit in eine Zeit zwischen dem 12.
September 1167 und den 5. Mai 1169 datiert.48 U. E. muss dieses Schreiben Welfs VI. noch im
September 1167 in Italien entstanden sein, ehe Welf mit den Gebeinen des toten Sohnes über
den Brenner nach Hause zurückkehrte.49 

Danach  bricht  die  Überlieferung  zu  Welf  für  lange  Zeit  ab.  Die  weiteren  Regesten,  die  K.
Feldmann nennt, erscheinen bezüglich der Datierung entweder spekulativ50 oder erst nach dem
Dreijahres-Zeitraum der Buße angesiedelt.51 Erst eine Stiftungs-Urkunde vom 26. Januar 1172,
ausgestellt im Haus Welfs VI. in Wiedergeltingen an der Wertach, belegt mit der authentischen
Unterschrift des Herzogs seine Anwesenheit im schwäbischen Welfenland.52 In den Kaiserdiplo-
men Friedrich Barbarossas wird Welf erst 12 Jahre nach dem Verschwinden wieder auftauchen,
am 22. Januar 1179, als er für das Welfenstift Rot an der Rot eine Zeugenunterschrift leistete -
übrigens weit hinten in der Zeugenliste, was eine bewusste Degradierung darstellt.53

Über Herzog Welf VI. und sein Verbleiben in den Jahren 1168 bis 1172 herrscht also im Gegen -
satz zum Rest seines Lebens eine auffallende dokumentarische Stille, die eine spezifische Ursa-
che haben muss. Ein mehrjähriges Exil im  überseeischen Ausland, in diesem Fall im Orient,
wäre hierfür eine plausible Erklärung! Dagegen muss man offen lassen, ob dieses freiwillig im

46 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 279.
47 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 68. 
48 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, Regest 128. 
49 Was diesen Ablauf der Dinge zugleich beweist, da man der Historia Welforum zufolge auch vermuten könnte, Welf sei noch zu
Lebzeiten des Sohnes nach Hause gereist und habe nach dessen Tod dessen Gebeine nur empfangen. Vgl. Historia Welforum, S.
68f.
50 Z. B. das Jahr 1168, in Feldmann, Regest 129.
51 Vgl. Feldmann, Regesten 130 bis 133.
52 Vgl. Feldmann, Regest 134.
53 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, S. 73, und Regest 159. Auch MGH DD F I. (1168-1180), Urkunde 772, S. 325.
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Sinne des Untertauchens oder unfreiwillig nach Verurteilung durch Papst oder Kaiser erfolgte,
und ob es sich auf das Mittelmeer oder den Atlantik bezog. 

• Diese bislang unentdeckt gebliebene biographische Lücke findet nun durch weitere, von den bis-
herigen Argumenten unabhängige Phänomene ihre augenscheinliche Entsprechung:

Aufgrund der Forschungen E. Königs gilt es als gesichert, dass die  Historia Welforum von einer
schreibkundigen Person aus der unmittelbaren Umgebung Herzog Welfs verfasst wurde, wahr-
scheinlich von einem Weltgeistlichen.54 

Auffallender Weise bricht die Historia Welforum ausgerechnet zu dem Zeitpunkt ab, als Herzog
Welf seinen toten Sohn in Steingaden bestattet hatte!

Welf VII. war, vermutlich im Beisein des Vaters, am 12. September 1167 in Siena an den Folgen
der Seuche von Rom verstorben. Unter Berücksichtigung der Zeit, die für das Auskochen des
Leichnams, das Bergen der Gebeine und deren würdigen Transport nach Steingaden benötigt
wurde, fand die Beisetzung Welfs VII. in der Welfengruft von Steingaden vermutlich erst Ende
September, eher Anfang Oktober 1167 statt. Unter Akzeptanz dieser Zeitangabe wäre Welf VI.
also genügend Zeit geblieben, einen Bischof  Konrad von Hirscheck in Augsburg im Affekt mit
dem Schwert niederzustrecken, ehe dieser am 24. Oktober im Kloster St. Ulrich und Afra an den
Folgen dieses Angriffs verstarb. Die päpstliche und/oder kaiserliche Verbannung hätte sich dieser
Freveltat angeschlossen.

Doch über dieses biographisch wichtige Thema berichtet die Historia Welforum nichts, sondern
bricht einfach im Text ab. 

Diese Absenz des Herzogs unterstützt stark die Vermutung, dass Herzog Welf VI. Ende 1167
oder spätestens Anfang 1168 rasch von der Bildfläche verschwinden musste – und zunächst auf
Nimmerwiedersehen. 

Erst viele Jahre später setzte ein schreibkundiger Mönch des Klosters Steingaden in der soge-
nannten Continuatio Steingademensis die Historia Welforum fort, schwieg sich aber über die Jah-
re zwischen 1168 und 1170 auch retrospektiv aus und setzte erst mit der Läuterung Herzog Welfs
wieder ein - gerade so, wie sie auch der Libellus für die Zeit nach der Buße und vollständigen Re-
habilitation des Herzogs wiedergibt!55

Dieselbe Lücke zwischen 1167 und 1172 weisen auch die von E. König editierten Annales Welfici
Weingartenses auf!56

Diese Eigentümlichkeit halten wir für einen weiteren, gewichtigen Hinweis der Verbannung
des Herzogs im besagten Zeitraum!

• Es gibt aber auch einen sehr validen dokumentarischen Beweis – nämlich den einen doppelten
Lehensentzugs für Herzog Welf in Italien: Die Chronik von Ursberg aus der Hand des Probstes
Burchard (1177-1230/31) berichtet nach heute verschollenen, italienischen Quellen gerade für
das Jahr 1168, dass Kaiser Friedrich Barbarossa plötzlich „quendam liberum Bideluphum - einen
„gewissen freien Bideluphus“ zum Herzog von Spoleto gemacht habe. Die Markgrafschaft Ancona

54 Vgl. Historia Welforum, IX ff. Selbst Herzog Welf persönlich käme als Schreiber in Frage, wenn es zur damaligen Zeit nicht un -
gewöhnlich gewesen wäre, dass ein Fürst korrekt lateinisch schreiben konnte. Friedrich Barbarossa war jedenfalls des Lesens
und Schreibens nachweislich nicht kundig. Dass die Historia am Hof Heinrichs des Löwen oder in Ravensburg entstanden sei, wie
jüngst von T. Zotz geäußert, ist u. E. nicht bewiesen, ebensowenig eine Datierung ab 1170. Wie erklärte sich hier z. B. der Ab-
bruch am Ende des Textes für das Jahr 1167? Vgl. T. Zotz: Der gespaltene Stammbaum: Die Welfen im 12. Jahrhundert, in: B.
Schneidmüller, M. Becher, T. Zotz und W. Hechberger: Die Welfen – Adelsentwürfe im hohen Mittelaltrer, in ZfWLG, Jg. 66, Stutt -
gart 2007, S. 39. 
55 Vgl Historia Welforum, S. 68ff., und Breatnach, Libellus, S. 286ff.
56 Vgl. Historia Welforum, Annales Welfici Weingartenses, S. 90f.
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und das Prinzipat Ravenna habe er einem Spinner („demens“) namens Konrad von Lützelhardt
übergeben – mit dem Spitznamen „Muscam in cerebro“, it. „Muscaincervello“ oder dt. „Fliege im
Hirn“57 Mit letzterem wollen wir uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen, wenngleich es
schon  bemerkenswert  ist,  dass  hier  1168  plötzlich  eines  der  Güter  Herzog  Welfs  vergeben
wurde.

Was aber den ominösen  „Bideluphus“ anbelangt, dem der Kaiser plötzlich Welfs Dukat von
Spoleto übertrug, so gibt es aber dafür keine andere Erklärung, als dass hier ein Schreib- oder
Übertragungsfehler Burchards vorliegt,58 dass „Bideluphus“ in Wirklichkeit „Rudelolphus“ alias
„Rudolfus“ meint und damit Welfs Schwiegersohn, Rudolf von Pfullendorf, bezeichnet! 

Dies kann insofern als sicher gelten, weil 1. ein Eigenname „Bideluphus“ nicht existiert (und da-
mit auch an keiner anderen Stelle je auftaucht), 2. Kaiser Friedrich Barbarossa aus formal-rechtli -
chen Gründen und ohne öffentlichen Skandal einem beliebigen „miles liber“ die hohe Würde ei-
nes Dukats gar nicht hätte übertragen können,59 3. mithin der Kreis der möglichen Empfänger
eng definiert und namentlich bekannt ist, und 4. in dieser relativen Schwächeperiode des Kai-
sers60 kein anderer als Rudolf von Pfullendorf für eine kommissarische Übernahme des Herzog-
tums während Welfs Exil in Frage kommt.61 Schon frühe Historiker wie Stälin haben die Unmög-
lichkeit des „Bideluphus“ registriert, zu einer plausiblen Erklärung, wie hier vorgetragen, hat sich
jedoch bisher niemand durchgerungen, auch keiner der namhaften Barbarossa-Biographen.62

Die Angabe des Libellus, dass nicht Herzogin Uta von Calw, sondern die Tochter Welfs das Her-
zogtum während dessen Abwesenheit verwaltete, ist demnach inhaltlich korrekt, wobei sich
Elisabeth bei den Reichstagen von Ihrem Mann, Graf Rudolf von Pfullendorf, am maskulinen
Kaiserhof vertreten ließ, um die Verbindungen nicht ganz abbrechen zu lassen. Dies war bis
1170  zwar  nicht  oft  der  Fall,  erstmals  aber  schon  am  10.  Juli  1168  bei  einem  Hoftag  in
Würzburg! 63

• Nach der  Continuatio Steingademensis der Welfenchronik hatte sich das Herzogspaar nach des
Sohnes vorzeitigem Ende so sehr entfremdet, dass Welf schließlich Zuflucht bei Dirnen gesucht
haben soll.64 Dieses Auseinanderleben wurde bislang allein mit dem Tod des Sohnes begründet –
ein etwas vordergründiges Argument. Es wird aber auf der zeitlichen Achse plausibel, wenn man
zusätzlich in Betracht zieht, das Welf VI. wegen der Mordtat an einem Bischof für mindestens 3
Jahre ganz aus der Umgebung seiner Frau verschwinden musste und in dieser Zeit mit ewiger
Verdammnis bedroht war. Dies war ein Umstand, an dem die als besonders fromm geschilderte
Uta von Calw sicherlich schwer trug und ihr den Rückzug in die elterlichen Besitzungen sehr er-
leichterte. Dies wird auch expressis verbis im Libellus so geschildert, wobei hier entgegen der his-
torischen Wahrheit die Herzogin aus Gram über die Verfehlung ihres Mannes vorzeitig aus dem

57 Vgl. Chronik von Ursberg, in MGH Rer. Ger. 16, S. 49.
58 Burchard berichtet hier mehr als 60 Jahre nach den Ereignissen, entweder nach einer heute verschollenen Chronik von Tivoli,
aus der Hand eines des Deutschen vermutlich nicht mächtigen Mönchs, oder einer anderen Vorlage aus Italien oder auch einer
eigenhändischen Notiz, die Burchard anlässlich einer Italienbesuchs nach einer mündlichen Mitteilung erstellt und mitgebracht
hatte. Da mag die Leserlichkeit des Namens durchaus gelitten haben und einen Schreib- oder Übertragungsfehler ermöglicht ha -
ben. Vgl. hierzu MGH Rer. Ger. 16, XXIVff.
59 Burchard hat dies durch etwas unglückliche Formulierung so suggeriert: „Milites quippe teutonicos in dignitatibus Italiae con-
stituit … - er setzte deutsche Soldaten in italienische Würden ein …“ A. a. O., S. 49.
60 Er hatte 1167 nicht nur einen Großteil seiner Getreuen vor Rom verloren, sondern bei zunehmend nachlassendem Unterstüt -
zung Anfang 1168 Italien kaum noch ebend verlassen und im Reich nördlich der Alpen einen erheblichen Autoritätsverlust hin -
genommen, was sich auch in einer stark reduzierten Öffentlichkeitsarbeit und Beurkundungstätigkeit  1168 bis 1170 nieder-
schlug.
61 Kommissarisch für Welf VI., stellvertretend für seine Frau und dessen Tochter Elisabeth.
62 Vgl. Chronik von Ursberg, in MGH Rer. Ger. 16, S. 49.
63 Vgl Regest 85 in Schmid, Rudolf von Pfullendorf, S. 286.
64 Vgl. Historia Welforum, S. 68f.
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Leben scheidet und das Herzogtum der einzig überlebenden Tochter zurücklässt!65 In Wahrheit
wird sie gegen Ende von Welfs Leben - sicher nach 1178, am ehesten um 1185 – zu ihrem Mann
zurückkehren und sich mit ihm wieder versöhnen.66 

• Im Libellus ist auch von reichlichen Zuwendungen an den Papst und den Heiligen Stuhl in Form
von Gold und Silber die Rede, gegeben durch die Tochter Welfs, um damit den Vater von seiner
schweren Strafe freizukaufen, was ihr jedoch nicht gelingt. Diese Stelle ist bezeichnend für die
damalige Praxis der Kurie, die eigenen Finanzierungsprobleme dahingehend zu lösen, dass man
Appelle an die oberste kirchliche Instanz mit hohen Geldsummen bezahlen ließ, die sich bei posi-
tivem Bescheid nochmals steigerte. Wir haben dies ruchbare, wenig christliche Handhabung der
Appellationsverfahren für eine Vorgeneration von Päpsten (Innozenz II.) bereits an anderer Stelle
im Detail nachgewiesen. Der Zisterziensermönch Bernhard von Morlaix hielt sie für wert, in sein
fast  zeitgleich  entstandenes  Lehrgedicht  von  3000  Versen  „De  contempti  mundi  –  Über  die
Verachtung der Welt“ einfließen zu lassen:

„Roma dat omnibus omnia dantibus: omnia Rome cum pretio … - Rom gibt allen, die alles
geben; alles hat in Rom seinen Preis …“67 

Im vorliegenden Fall reichten die Zuwendungen der Welfentochter - „infinita munera et ma  gnas
pecunias auri et argenti domino pape – Geschenke in unbegrenzter Zahl und große Summen an
Gold- und Silbergeld für den Herrn Papst“68 - nicht einmal, Welf den zweiten Teil der Bußstrafe zu
erlassen, sondern allenfalls, diese ihm ein wenig zu erleichtern.

Dem historischen Welf trauen wir aber aus oben genannten Gründen eher zu, von Friedrich Bar -
barossa in Bann und Acht gelegt worden zu sein als vom Papst (allenfalls beides). In diesem Zu-
sammenhang ist denkbar, dass sich Welf unter Umständen dadurch aus dem Bann freikaufte,
dass er in Vorverhandlungen mit den Stauferhof zusagte, Kaiser Friedrich am Ende seines Lebens
seinen ganzen Besitz abzutreten, was 1174 und 1178 tatsächlich geschah. Unter dieser Sicht hät-
te es sich dabei um einen nicht ganz freiwilligen Akt gehandelt. Dies wird allerdings in den weni-
gen Quellen, die darüber berichten, anders dargestellt: Welf verzichtete zwar auf sein ganzes
Erbe schon zu Lebzeiten, aber es gelang ihm dabei mit Bravour, seine beiden Neffen Friedrich
Barbarossa und Heinrich den Löwen so gegeneinander auszuspielen, dass er am Ende einen hor-
renden Kaufpreis für sein Erbe erzielte, ehe der Kaiser den Zuschlag erhielt. Aufgrund der  Vita
des Schwiegersohnes Graf Rudolf von Pfullendorf69 sind wir uns sicher, dass dieser es war, der
stellvertretend für Herzog Welf VI. und seine Frau und dessen Tochter Elisabeth die Kontakte
zum Herrscherhaus aufrecht erhielt und zu beiden genannten Zeitpunkten die Übernahmever-
handlungen des Erbes zum Erfolg führte, wobei er spätestens ab 1170, als er plötzlich die Vogtei
von Chur an den Kaisersohn Friedrich verlor,70 zur bitteren Erkenntnis kam, dass es am Ende auch
um sein eigenes Vermögen ging!

So muss nach Kenntnis der Schilderung im Libellus umso mehr ins Kalkül gezogen werden, dass
schon lange zuvor die Abtretung des Erbes die Voraussetzung für die Lösung des Bannes von
Welf darstellte. Dies gilt umso mehr, als sich in der  Continuatio Steingademensis ganz ähnliche
Angaben wie im Libellus finden:

„…principatum Sardiniae, ducatum Spoleti, marchiam Tisciae … imperatori Friderico, so-

65 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 302. 
66 Vgl. Historia Welforum, Continuatio Steingademensis, S. 72f., auch Feldmann, Herzog Welf, Regest 153. 
67 Vgl. Kapitel: Abgesang – Römische Impressionen, in: W. Robl: Das Konzil von Sens 1141 und seine Folgen – Der Ketzerprozess
gegen Peter Abaelard im Spiegel der Zeitgeschichte, Neustadt 2003, S. 178ff. URI: http://www.robl.de/abaelard/sens1141.pdf. 
68 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 284.
69 Vgl. Fußnote oben und Regesten in Schmid, Rudolf von Pfullendorf, Nr. 89ff. Rudolf ist in den entsprechenden Zeiträumen (ab
1173) auffallend oft am Hofe Barbarossas vertreten! 
70 Vgl. Regest 87 in Schmid, Rudolf von Pfullendorf, S. 287.
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rorio suo, traditit,  auri et argenti quantitate quam postulabat accepta. Cuius pecuniae
non modicam partem diversis monasteriis pro remedio animae suae distribuit … Impera-
tor ergo Fridericus, vir in omnibus sagax et providus, in auro et argento toto nisu satisfa-
ciens avunculo traditam sibi hereditatem lege gentium possedit – Das Fürstentum Sardi-
nien, der Dukat von Spoleto, die Mark Toskana – das alles übertrug er seinem Neffen
Friedrich, nachdem er von diesem die Menge Gold und Silber erhalten hatte, die er ver-
langt hatte. Einen nicht unerheblichen Teil dieses Geldes teilte er zu einem Seelenheil ver -
schiedenen Klöstern zu … Kaiser Friedrich aber, der in allseits kluger Voraussicht seinen
Onkel mit  Gold und Silber nach Kräften zufriedenzustellen suchte, kam mit der Übertra-
gung von Welfs Erbe in den Besitz der ihm nach Völkerrecht übereigneten Erbschaft …“71

Hier stellt sich für uns die Frage, ob der Verfasser des Libellus die Historia Welforum inklusive der
Steingadener Fortsetzung nicht sogar gekannt und deren Inhalt auf dichterische Art Weise auf
den Papst umgemünzt hat.

In der Quintessenz kommen wir zum Schluss: 

Wahrscheinlich  war  der  Verzicht  auf  das  Erbe  zugunsten  des  Stauferhauses  eine  der
Voraussetzungen, das Welf aus Bann und Acht gelöst wurde. Die spätere Übertragung wäre
demnach nicht ganz freiwillig erfolgt! Spätestens der Tod von Welfs potentieller Erbtochter Eli-
sabeth mag deren Gatten Rudolf von Pfullendorf seinerseits dazu gebracht haben, ähnlich wie
sein Schwiegervater Welf vorzugehen, seinen Besitz nicht weiter für eine nicht mehr vorhande-
ne Dynastie zu verteidigen, sondern an Barbarossa abzugeben und den Kauferlös 1180 lieber
dem Templer- oder Hospitaliterorden in Jerusalem zu transferieren, als ihn den Staufern zu
überlassen!

• Im Libellus ordnet Welfs Tochter für die letzten 4 Bußjahre des Vaters 4 Ritter als Leibgarde ab,
um ihn beschützen zu lassen.72 Zu dieser eher anekdotischen Passage ist zu vermerken, dass Her-
zog Welf 1167 in der Tat eine Leibgarde von 4 Rittern besaß, die ihn nach Jerusalem begleiteten.
In der Templer-Urkunde von 1167 sind diese namentlich erwähnt:  Hermann von Rammingen
(östlich von Landsberg am Lech),  Trageboto von Mering (bei Augsburg),  Berthold von Zell  und
Rudolf Tilemann, dazu der Hofnarr und Gaukler  Roger von Ettmannsschmid (bei Ravensburg).
Auch beim Pilgergefährten Burggraf Heinrich III. von Regensburg findet sich dieselbe Vierzahl an
Leibrittern: Roger von Keilsdorf (bei Riedenburg), Hartnit von Hirschling (bei Stefling am Regen),
Werner von Luckenpaint und Heinrich Maare.73 

• Der  Libellus deutet in einem Satz an, dass sich Herzog Welf im zweiten Teil seiner Bußphase –
also gegen Ende seines Exils - wiederholt in einem oder mehreren Schottenklöstern und auch an -
deren Konventen verbarg, also gar nicht mehr außer Landes war, wie vom Papst vorgeschrieben. 

„Sed aliis temporibus extra quadradesimam volventibus limina sancti Iakobi aliorumque
sanctorum cum maxima devotione et contritione amarissimi cordis incessabili gressu te-
rebat – Aber außerhalb Quadragesima (an dem ihm der Papst einen persönlichen Rap-
port in Rom vorgeschrieben hatte74) durchschritt Welf unablässig die Pforten des Heiligen
Jakob und anderer Heiliger (wörtlich: er rieb in unaufhörlichem Schritt die Schwellen ab),
voll größter Hingabe und Zerknirschung seines verbitterten Herzens …“75 

Eine Bußwallfahrt nach Santiago di Compostella, wie sie 1182 Heinrich der Löwe bewerkstelligte,

71 Vgl. Historia Welforum, Continuatio Steingademensis, S. 69ff.
72 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 284.
73 Vgl. H. Grauert: Eine Tempelherrenurkunde von 1167, in: Archivalische Zeitschrift, Bd. 3, 1878, S. 294ff. Dazu korrigierend un-
sere Arbeit Robl, Kloster Grab, S. 28ff.
74 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 286.
75 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 286.
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konnte hier nicht gemeint sein, denn diese wäre eine einmalige und nicht eine „unaufhörliche“
Aktion gewesen. 

Der  Text  spricht  also  dafür,  dass  Welf  gegen  Ende  seiner  Exilzeit  nicht  nur  in  einem oder
mehreren Schottenklöstern, sondern auch in anderen Konventen für bestimmte Zeitabschnitte
versteckt wurde. Eines davon sollte dem Heiligen Jakobus geweiht gewesen sein. 

Im Hinblick auf die besondere Pabonen-Tradition des Schottenklosters St. Jakob in Regensburg
und  die  Möglichkeit,  dass  ihn  Burggraf  Heinrich  III.  von  Regensburg  auf  Abschnitten  seiner
„peregrinatio“ begleitete, halten wird es für gut möglich, ja sogar höchst plausibel, wenn Welf
und Heinrich dort zeitweise Asyl erhalten hätten. Zu anderen alexandrinisch gesinnten Klöstern
unterhielt Welf so gute Beziehungen, dass auch diese ihn auf Zeit unterbringen und verbergen
konnten. Ein häufiger Ortswechsel, wie im Libellus angedeutet, war allerdings nötig, denn auch
in den Reformklöstern gab es undichte Stellen und Verräter. Dies mag auch der Grund gewesen
sind, dass sich der mit-geächtete Burggraf Heinrich am Ende lieber in den Forst  „Wilder Mann“
zwischen Ebrantshausen und Burg Rottenegg als Eremit zurückzog, wo er von seinen Vasallen
wie mit einem Schutzgürtel umgeben war, als dass er das unstete und gefährliche Wanderleben
eines Klosterasylanten auf Dauer weiter betrieb.76 

• Dass der König im  Libellus Herzog Welf nach der Lösung vom päpstlichen Bann diesseits der
Fernpasses in  Partenkirchen bei  Garmisch,  damit  außerhalb  des  eigentlichen Welfenlandes77

empfängt,78 klingt fiktional, kann aber durchaus einen historischen Hintergrund haben, denn es
lag  hier  eine  passable  Alternative  der  welfischen  Italienroute,  die  letztlich  ebenfalls  in  den
Schongau nach Peiting führte. Außerdem gab es auch bei Partenkirchen weiteren Welfenbesitz,
z. B.  in  Wamberg,  der  wenig  später  den  Templern  übertragen  wurde,  oder  auch  bei
Ettal/Oberammergau.79 

• Der Libellus schildert anlässlich der Hochzeit der Tochter mit einem Reichsfürsten - wie gesagt,
nicht Friedrich von Rothenburg, sondern Rudolf von Pfullendorf - ein rauschendes Hochzeitsfest,
das Welf in seinen Stammlanden ausrichtete, weil er dies nicht seinem künftigen Schwiegersohn
überlassen wollte.

„…sed dux Welf totis viribus contradicens se nupcias in Swevia videlicet voluit celebrari –
doch Herzog Welf widersprach mit aller Macht und wollte freilich, dass die Hochzeit in
Schwaben gefeiert würde …“

So liest man im Libellus.80 

Weitere großartige Feste und Gelage des Herzogs schlossen sich an.81 Diese werden nicht nur von
der Historia Welforum bestätigt, sondern auch durch Urkundenbeweise: Am 28. Mai 1173 fand
nachweislich ein großes Fest des Herzogs auf dem Gunzenlee bei Augsburg statt, bei dem auch
beurkundet wurde - „Cunzille in magna solemnitate eiusdem ducis … – am Gunzenlee, bei einer
großen Feier des Herzogs …“82 Zwei Jahre später folgte ein nicht minder bedeutsames Pfingsttref-
fen am selben Ort, genau am 1. Juni 1175, zu dem viele Fürsten eingeladen waren -  „cum dux

76 Vgl.  unsere  Arbeit  Robl,  Burggraf  Heinrich  III.,  Kapitel:  Ein  frommer  Einsiedler.  URI:  http://schutzkirchen.robl.de/11-
verbannung.html.
77 Ammergau, Pfaffenwinkel und Lechrain, mit Hauptsitz in Peiting, das man am besten über Reutte in Tirol erreichte. 
78 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 290.
79 Vgl. T. D. Popp: Urkunden, den vormaligen Templerhof zu Moosprunn betreffend, in: Archiv des Historischen Vereins von Un-
terfranken und Aschaffenburg, Bd. 12, Würzburg 1853, S. 243ff. 
80 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 304.
81 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 307. 
82 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, Regest 137, auch Adler, Herzog Welf, Regest 121. 
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Welfo in Gunzile solennitatem pentecostes magnificenter invitata principum et beneficiatorum ac
ministerialium suorum pompa – damals, als Herzog Welf anlässlich des Pfingstfestes zu einer Pro-
zession der Fürsten, Wohltäter (der Klöster) und seiner Ministerialen eingeladen hatte …“83 

Beide Feste müssen Welf einen konkreten Anlass geboten haben. Speziell die  Hochzeit seiner
Tochter kann nur auf dem abgegangenen Gunzenlee stattgefunden haben, denn der alte Thing-
hügel  am  Lech84 hatte  für  das  Welfengeschlecht  eine  besondere  sakrale  Bedeutung:  Welfs
Bruder,  Heinrich der Stolze,  hatte dort in der Pfingstoktav von 1127, genau am 29. Mai,  die
Hochzeit  mit  der  Königstochter  Gertrud  von  Sachsen gefeiert.85 Im  Jahr  1197  wird  nach
Übernahme  des  Welfenerbes  ebenfalls  an  Pfingsten,  der  Staufer  Philipp  von  Schwaben  am
Gunzenlee die Hochzeit mit Irene, der Tochter des byzantinischen Kaisers Isaak Angelus, feiern.86

So könnte man auf den ersten Blick hin vermuten, speziell das Pfingstfest 1175 wäre mit der
Hochzeit  der  Tochter  Welfs  verknüpft  gewesen,  zumal  dies  dem  Zeitrahmen  des  Libellus
entspricht. Doch dem ist nicht so, denn die Hochzeit mit Graf Rudolf von Pfullendorf ist bereits
um das  Jahr  1150 anzusetzen.87 Naturgemäß findet  man in  den Zeugenlisten der  erhaltenen
Urkundentexte auch nicht dessen Namen, und der  Libellus weist in diesem Punkt einmal mehr
einen Anachronismus auf. Was auf dem Gunzenlee damals wirklich gefeiert wurde, muss man
letztlich offen lassen. 

Ein weiteres Fest Welfs VI., zu dem er Fürsten von Schwaben, Franken und Sachsen eingeladen
hatte, wollen wir am Ende nicht übergehen. Es handelt sich um das Weihnachtsfest 1179 oder
1180 in Bergatreute, zwischen Memmingen und Ravensburg.88

• Im Libellus werden auch mehrere Reichstage König Konrads (alias Friedrich Barbarossa) erwähnt,
wobei der Souverän nach der Rehabilitation Welfs einmal von Nürnberg (über  Frankfurt) nach
Augsburg zog.89 Nun waren Reichstage dieser Art als Hochereignisse ein allgemeines Phänomen
des Mittelalters und sollten in diesem Zusammenhang nicht überbewertet werden.  Dennoch
möchten wir erwähnen, dass  Kaiser Friedrich Barbarossa tatsächlich einmal nach einem Nürn-
berger Reichstag direkt nach Augsburg zog - und Herzog Welf war dabei. Dies geschah allerdings
bereits im Jahr 1163 und damit  vor und nicht nach Welfs Exil.90 Nach der Verbannung weilte
Friedrich Barbarossa in Augsburg, ohne zuvor in Nürnberg gewesen zu sein - zu Weihnachten
1172/1173,  zusammen  mit  Heinrich  dem  Löwen,  aber  ohne  Welf,  und  im  September  1179
zusammen mit Welf und Heinrich, kurz vor dessen Ächtung.91 

• Beim Augsburger Hoftag habe der rehabilitierte Welf auch einen freudigen Empfang durch den
Augsburger Bischof erfahren, der obendrein „mit ihm verwandt und ein Freund gewesen sei“.92

Für den in Frage kommenden Zeitraum ab 1170 bis 1184 ist als Bischof nur Hartwig von Lierheim
(Bischof  1167/68-1184)  zu  identifizieren,  der  allerdings  mit  Welf  weder  verwandt  noch
befreundet gewesen war – ganz im Gegenteil. Infrage käme aber dessen Nachfolger Udalschalk
von Iffeldorf (Bischof  1184-1202),  der  allerdings  in  betreffender  Zeit  noch zweiter  Mann im
Augsburger Klerus war, nämlich Dompropst. Dieser Mann war in der Tat mit Welf befreundet und

83 Vgl. MB Bd. 7, 359, auch Adler, Herzog Welf, Regest 123, und Feldmann, Herzog Welf, Regest 139.
84 Zur Lokalisierung dieses heute verschwundenen Ortes E. Wallner: Der Gunzenlee und die Lechfeldschlacht, in: Zeitschrift des
Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg, Bd. 45, Augsburg 1920/22, S. 41ff.
85 Vgl. Historia Welforum, S. 28ff.
86 Vgl. RI V,1,1 n. 10d, in: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/1197-05-25_1_0_5_1_1_56_10d (Abge-
rufen am 04.09.2015).
87 Vgl. Wolf, Welf VI., S. 49. 
88 Vgl. Annales Ottenburanes minores, in: MGH SS Bd. 17, S. 316.
89 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 290f.
90 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, S. 64 und Regesten 110 und 111 (Reichstag vom 6. März 1163 in Nürnberg und im Mai 1163 in
Augsburg). 
91 Vgl. Feldmann, Herzog Welf, Regest 161.
92 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 291.
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möglicherweise sogar weitschichtig verwandt. Er ist  derjenige, der Welf 1191 zu Grabe trug,
dabei wird er in der Continuatio Steingademensis als „intimus amicorum“, d. h. als der beste aller
Freunde Welfs bezeichnet.93 Auch hier glaubt man also im Libellus einen inhaltlichen Bezug zur
Steingadener  Fortsetzung  der  Historia  Welforum zu  erkennen  und  man  fragt  sich,  ob  der
Schreiber diese gekannt hat!

Soweit unsere Auswertung der Bußgeschichte Herzog Welfs im Libellus.

• Mit der Geschichte des Wunders von Würzburg, bei dem der dortige Schotten-Abt Makarius in
Anwesenheit Welfs aus Gründen der Selbstkasteiung den vom Bischof angebotenen Wein in das
von  ihm  bevorzugte  Wasser  verwandelte,  wollen  wir  uns  an  dieser  Stelle  nicht  weiter  be-
schäftigen. Es trägt zur Biographie Welfs nichts Wesentliches bei.  Dasselbe gilt  für das Erwe-
ckungswunder von Memmingen.94 

• Was die  sonstigen  Gründungsumstände  des  Schottenklosters  in  Memmingen anbelangt, 95 so
scheinen die Angaben des Libellus im Wesentlichen korrekt zu sein. Es deutet sich dabei eine ge-
wisse Zweizeitigkeit an, 96 d. h. Herzog Welf scheint die Nikolauskapelle als Sühneleistung unmit-
telbar nach dem Exil erbaut zu haben, und das Kloster folgte später. Was die Wahl des Patrozini -
ums anbelangt, das der Papst vorgeschrieben hatte, so dürfte der ehemalige Kreuzfahrer Welf
hocherfreut gewesen zu sein, da der heilige Nikolaus einer der wichtigsten Kreuzzugsheiligen
war, und Welf VI. schon unmittelbar nach dem Kreuzzug von 1147/48, als er das Grab seines Bru -
ders in Modigno besuchte, auch Bari seine Aufwartung gemacht haben dürfte.97 

Die Ansiedlung iroschottischer Benediktiner bei Memmingen erfolgte wohl erst später; sie zog
sich insofern hin, als die zunächst geplante Ansiedlung von Mönchen aus dem Würzburger Kon-
vent scheiterte und am Ende bei der Besetzung als Mutterhaus St. Jakob in Regensburg einsprin -
gen musste. Wenn der Regensburger Konvent bereit war, im Gegensatz zu Würzburg die erfor-
derliche Zahl  von Mönchen nach Memmingen abzustellen,  so  könnten hier  die  Beziehungen
Welfs VI. zu Burggraf Heinrichs III. von Regensburg den Ausschlag gegeben haben. Denn dieser
hatte, solange er in Regensburg in Amt und Würden stand, für die Förderung des Regensburger
Schottenklosters vor 1167 einen so großen Aufwand betrieben, dass ihm dieses durchaus eine
Gegenleistung schuldig war.98 Erwähnung findet dies allerdings im Libellus ebenso wenig wie in
der Regensburger  Vita Mariani.  Im 13. Jahrhundert war es bei den irischen Schottenmönchen
nicht  mehr  opportun,  die  ausgestorbenen  und  von  den  Wittelsbachern  mehr  oder  wenig
geächteten Pabonen überhaupt noch zu erwähnen, geschweige denn deren Leistungen für ihre
Konvente herauszuheben (was z. B. auch das Schottenkloster Eichstätt betrifft).99

Die Kapelle St. Nikolaus vor den Toren Memmingens wurde vermutlich schon um 1170, das zuge-
hörige Schottenkloster erst ab 1178 errichtet (in Bereich des alten Friedhofs östlich der Altstadt),
so dass der Konvent und seine Gebäude noch relativ neu waren, als sich der greise Herzog Welf

93 Vgl. Continuatio Steingademenis, S. 74ff., und Zöpfl, Bischöfe Eichstätt, S. 148ff.
94 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 293ff. und 304ff.
95 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 295ff. 
96 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 287 und 295. Die Nikolauskirche wird als Sühneleistung und Auflage des Papstes für die Zeit unmit -
telbar nach der Rückkehr in die Heimat schon auf Seite 287 erwähnt. Die eigentliche Gründung des Klosters folgt wesentlich spä -
ter, auf Seite 295. Eine Beweislage für die Zweizeitigkeit der Gründung lässt sich allerdings daraus nicht ableiten – davon abgese -
hen, dass zunächst nur von einer „capella“ die Rede war, wohin gegen ein Kloster von Anfang an eine „ecclesia“ aufgewiesen ha -
ben sollte.
97 Die Gebeine des Heiligen Nikolaus von Myra waren 1087 nach Bari entführt worden und wurden seitdem dort verehrt. Ein Be -
such der darüber errichteten Basilika San Nicola war für jeden Kreuzfahrer ein „Muss“, auch für Herzog Welf. Zu Welfs Bruder
Konrad, der im nahen Molfetta noch heute als großer Heiliger verehrt wird, mehr in unserer Arbeit: W. Robl: Der Kreuzzug Her-
zog Welfs VI. und St. Peter in Straubing, Berching 2015, online unter: http://www.robl.de/straubing/straubing.pdf.
98 In St. Jakob in Regensburg lag Heinrichs erste Gattin Bertha von Babenberg begraben.Den Umfang der Förderung der Pabonen
für die Regensburger Iroschotten haben wir in unserer Schutzkirchenarbeit beschrieben. 
99 Vgl. Robl, Burggraf Heinrich III, Kapitel: Förderung der iroschottischen Mönchskultur in Regensburg. 
URI: http://schutzkirchen.robl.de/10-heinrich3.html.
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vor 1191 bei schwerer Krankheit zum Sterben dorthin begab. Auch dies wird im Libellus korrekt
und in Übereinstimmung mit der Welfenchronik berichtet, wobei der Text des Libellus allerdings
mitten im Satz abbricht. Ansonsten ergänzen sich beide Quellen in den Inhalten bestens.100 

Der Libellus gibt auch die Information, dass die Privilegien, Freiheiten und Güter des Klosters von
Herzog Welf  schriftlich  fixiert  und bestätigt  wurden.  Eine solche Gründungsurkunde hat  sich
nicht erhalten, dagegen ein entsprechendes Diplom Kaiser Friedrichs Barbarossa vom 11. Mai
1181, in dem er, wohl seinem wieder-versöhnten Onkel Welf zuliebe, seinerseits das Kloster un-
ter seinen königlichen Schutz stellt und mit einer Geldspende versieht. Dabei erfährt man auch,
dass Welf zur Errichtung des Klosters aus den Allodien, die er bereits zuvor Friedrich Barbarossa
übertragen hatte, wieder Einiges hatte auslösen müssen. Und die Kapelle St. Nikolaus wird ein
weiteres Mal als bereits vorbestehend bestätigt.101 

Soweit zu den restlichen Teilen des Libellus.

Interessanterweise hat der österreichische Historiker Joseph Freiherr von Hormayr (1781-1848) von der
Bußleistung Herzog Welfs genau gewusst und diese mit den Schotten von Memmingen verknüpft. In
seiner „goldenen Chronik von Hohenschwangau“, einer umfangreichen Quellensammlung, in die – nach
heutigen  Kriterien  durchaus  nicht  immer  sachlich  korrekt  -  viele  heute  verlorene  Dokumente  und
mündliche Traditionen einflossen, zitiert Hormayer, leider ohne Quellenangabe, eine weitere Legende,
die  als  Begründung  für  die  „Buße  des  alten  deutschen  Welf“ spekulativ  „Augsburgs  unmenschliche
Verwüstung  (1086)“,  „eine  Buße  des  ersten  wälschen  Welf  (1080-1084)“,  „eine  Saumseligkeit  in  der
Übertragung von Altomünster“ und  „von verschiedenen Engeln empfangene Prügeln“ nannte. Letztere,
sich in vage Andeutungen ergehende Bemerkung würde durchaus zu der hier vorgestellten Geschichte
passen. Dem kritischen Freiherrn von Hormayr genügte eine solch bunt kompilierte und, wie der Leser
nun weiß, zum großen Teil falsche Begründung für die Bußfahrt Welfs nicht. Er sah die Geschichte als „in
einer Weise durcheinander geworfen“ an, dass sie „wirklich kurzweilig sein könnte, wenn sie nicht gar so
langweilig wäre.“102 So blieb bei ihm der Sachverhalt ungeklärt.

Resümee

Am Ende der Analyse der Bußgeschichte Welfs im Libellus, die wir unter Beachtung der bekannten bio-
graphischen Fakten und sonstiger Zeitbezüge, sowie unter Zuziehung zusätzlicher Quellen durchgeführt
haben, hat sich unser Anfangsverdacht bestätigt. 

Auch wenn die Bußgeschichte etliche Namen austauscht oder verwechselt und die Chronologie vieler
Ereignisse auf den Kopf stellt, auch wenn sie im Grunde genommen eine lehrreiche Prosadichtung mit ly-
rischen  und  zahlreichen  parabelhaft-fiktiven  Elementen  darstellt,  so  ist  der  historische  Kerngehalt
weitaus höher als bisher angenommen: 

• Wenigstens das mehrjährige Exil Herzog Welfs nach seiner provokativen Pilgerfahrt nach Jerusa-
lem und seiner öffentlichen Verwünschung der kaiserlichen Politik sehen wir nun als historisches
Faktum an. Als wahrscheinlichster Zeitraum kommen die Jahre zwischen 1167 und 1171 in Frage,
die genaue Zeitspanne wollen wir offen lassen. Die urkundliche Lücke von mehren Jahren, der
Abbruch  der  Historia  Welforum  sowie  die  Lücken  in  anderen  Chroniken  sind  in  diesem
Zusammenhang hochsignifikant.

• Ob die Verbannung auf Betreiben des Stauferhauses oder des Papstes Paschalis III. geschah, ob
sie mit der gewaltsamen Beseitigung des Augsburger Bischofs durch Herzog Welf zu tun hat oder

100 Vgl. Breatnach, Libellus, S. 309f., und: Historia Welforum, Continuatio Steingademensis, S. 72ff.
101 Vgl. Flachenecker, Schottenkloster St. Nikolaus, S. 188. Auch Feldmann, Herzog Welf, Regest 154. Originalurkunde in MGH DD
F I., Urkunde 807, S. 5f.
102 Vgl. Joseph Freiherr von Hormayer zu Hortenburg: Die goldene Chronik von Hohenschwangau, der Burg der Welfen, der Ho-
henstaufen und der Scheyren, München 1842, Teile 1-2, Chronik 1166-1167, S. 55.
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nicht, mag dahingestellt bleiben. Ausgeschlossen ist in dieser Hinsicht nichts.

• In der mehrjährigen Bußfahrt des Herzogs findet endlich seine Konversion vom Haudegen und
Kämpfer der frühen Jahre zum frommen Pazifisten und großzügigen Förderer der Kirchen und
Klöster  in  der  Spätzeit  eine  plausible  Erklärung.  Zu  einer  solchen  charakterlichen  Wandlung
braucht es Zeit, die man in der bisherigen Lebensgeschichte nicht fand. Nun nimmt es auch kein
Wunder, wenn Herzog Welf VI. ab 1167 fast 12 Jahre lang nicht mehr in den Diplomen Kaiser
Friedrich Barbarossas auftauchte. 

• Dass der Herzog eine Tochter hatte, konnte schon bisher stark vermutet werden; nun sehen wir
es als gegeben ab. Da auch diese 1167 nicht nur ihren Bruder Welf VII., sondern auch ihren eige -
nen Sohn Berthold  aus  der  Ehe mit  Graf  Rudolf  von Pfullendorf  verloren hatte,  kam sie  als
Universalerbin des Welfenbesitzes nicht in Frage. Schon während des Exils ihres Vaters musste
sie Teile  des Welfenbesitzes für seine Begnadigung veräußern, wahrscheinlich steht auch die
nachfolgende  Gesamtübertragung  des  süddeutschen  und  italienischen  Welfenbesitzes  an
Barbarossa in Zusammenhang mit der Verbannung. So erfahren Welfs umfassende Abtretungen
der Jahre 1174 und 1178 neue, bislang unbeachtete Aspekte.

• Dass dies alles aufgrund einer zuerst verdeckten, am Ende offenen anti-staufischen Politik in den
Jahren 1165 bis 1167 geschah, infolge derer Welf in Zusammenarbeit mit Burggraf Heinrich III.
von Regensburg und Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach auch den supranationalen Templerorden
für einen anti-staufischen Sperrriegel  gegen die Reichslandaquisition und Reichskirchenpolitik
des Kaisers ins Land holte, haben wir bereits in anderen Arbeiten deutlich gemacht. Insofern war
Friedrich Barbarossas Rache an seinen Onkel Welf aus staufischer Sicht durchaus berechtigt.

• Dass Welfs Exil  so in keinen anderen Quellen auftaucht, braucht nicht zu verwundern. Er selbst
hatte kein Interesse, die Kunde davon zu verbreiten, und dasselbe gilt auch für das Stauferhaus -
zumindest ab dem Zeitpunkt, als ihm das Gesamterbe der süddeutschen Welfen übertragen war.
Auch der unterstellte und vielleicht sogar gegebene Totschlag eines hochrangigen Klerikers muss
keine weitere Verbreitung gefunden haben. Die Chronisten saßen damals überwiegend in den
Klöstern, und denjenigen Konventen, die an Welf Interesse hatten, hatte der Herzog vermutlich
so  Vieles  übertragen  und  hinterlassen,  dass  sie  ihn  hinterher  lieber  als  den  „milden  Welf“
verewigten, den uns auch der Libellus, die Steingadener Fortsetzung der Historia Welforum und
einige andere Chroniken103 nachzeichnen. 

Selbst ein Minnesänger wie Walter von der Vogelweide, der zur Zeit der geschilderten Ereignisse
gerade erst geboren wurde, wird sich noch nach Jahren in diesem Sinn äußern:

„Sô ist sîn veter als der milte Welf gemuot, des lop was ganz, ez ist nâch tôde guot … - So
ist sein Onkel von derselben Gesinnung wie der milde Welf: dessen Ruhm war groß und
ist auch jetzt nach seinem Tod noch gut …“104

Es folgt im Anhang für die des Lateinischen mächtigen Interessenten der hier besprochenen Auszug
aus dem Libellus im Original, allerdings aus urheberrechtlichen Gründen nicht in Form der kritischen Edi-
tion P. A. Breatnachs, sondern in der älteren, gemeinfreien Fassung der Origines Guelficae, Bd. 2, Han-

103 Z. B. die Weingartner Fortsetzung der Chronik des Hugo von St. Victor. Vgl. Historia Welforum, Continuatio Chronici Hugonis a
S. Victore Weingartensi, S. 94. Oder die Annales Ottenburani minores, in: MGH SS, Bd. 17, S. 316.
104 Die Rede ist hier von Leopold VI. (1176-1230), Herzog von Steiermark und Österreich, und dessen Onkel Heinrich von Möd -
ling, der mit dem milden Welf verglichen wird. Walther von der Vogelweide hatte sich vorübergehend dem späten Welfen Otto
IV. angeschlossen (ca. 1208 bis 1212).
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nover 1751, S. 431 bis 452 (nach einem alten Tegernseer Codex). Diese Version weicht nur geringfügig
von der kritischen Edition ab und ist zum Nachlesen und Vergleichen gut geeignet.
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